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- � /Cteuhr.u Betr.: Entwurf einer Novel le zur Straßenverkehrsordnung 1 960 

Das Bundesministeri um für Wissenschaft, Verkehr und Kunst übermittelt in  der Anl ge den 

Entwurf einer Novel le  zur Straßenverkehrsordnung 1960 samt Erläuterungen und Te gegen­

überstel lung mit der B itte um Ste l lungnahme bis 

19. Juli 1 996. 
... :a 

Sol lte bis zum oben genannten Termin eine Stel lungnahme nicht einlangen, so darf a genom­

men werden, daß der Nove llenentwurf vom do. Standpunkt aus keinen Anlaß zu e in  r Äuße-

rung gfbi. 

Beiiagen 

\IVien1 anl 10. Juni 1996 

Für den B undesminister: 

Dr. Thann 
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ENTWURF 

Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wir 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

D ie  Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI .  Nr. 159, zuletzt geändert d urch das Bun esgesetz 

BGBI .  Nr.  201/1996 , wird wie folgt geändert: 

1 . § 2 Abs. 1 Z 7 lautet: 

"7. Radfahrstreifen:  ein für den Fahrradverkehr bestimmter und besonders gekenn eichneter 

Teil der Fahrbahn ,  wobei der Verlauf durch wiederholte Markierung mit Fahrradsy 

das Ende, sofern an den Radfahrstreifen n icht eine andere Radfahran lage nmittelbar 

anschl ießt, durch ein durchgestr ichenes Fahrradsymbol anzuzeigen ist; 

2 .  § 2 Abs. 1 Z 12a lautet: 

"12a. Radfahrerüberfahrt: e in auf beiden Seiten durch g leichmäßig unterbrochene Quermar­

k ierungen gekennzeichneter, für d ie Ü berquerung der. Fahrbahn durch Radfahrer 

best immter Fahrbahntei l; ist unmittelbar neben der Radfahra:rüberfahrt ein chutzweg 

markiert, so kann auf d ieser Seite der Radfahrerüberfahrt d ie Quermarkierung ntfal len;" 
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3 .  § 2 Abs. 1 Z 22 lautet: 

"22 . Fahrrad: 

a) e in Fahrzeug , das m it einer Vorrichtung zur Übertragung der menschl ichen Kraft auf 

d ie  Antriebsräder ausgestattet ist, 

b) e in elektrisch angetriebenes Fahrrad im  Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1 967, 

c) e in Rol ler, das ist e in im wesent l ichen wie ein Fahrzeug gemäß l it .  a gebautes 

Fahrzeug , das jedoch unmittelbar durch mensch l iche Kraft angetrieben wird , oder 

d )  e in  e lektrisch angetriebener Rol ler, ' dessen Antrieb dem e ines E lektrofahrrads i m  

S inne des § 1 Abs. 2 a  K F G  1 967 entspricht;" 

4. In § 2 Abs. 1 wird der Punkt in Z 30 durch einen Strichpunkt ersetzt und e s  wird folgende Z 31 

angefügt: 

"3 1 .  Arbeitsfahrt: eine von einem Fahrzeug des Straßendienstes für die Straßenpflege, Straßen­

re in igung und derg leichen d urchgeführte Fahrt, d ie darauf ausgerichtet ist, die Arbeiten vom 

fahrenden Fahrzeug aus zu verrichten ."  

5. § 5 Abs. 1 lautet: 

" ( 1 ) Wer s ich in einem durch Alkohol oder Suchtg ift beeinträchtigten Zustand befindet, darf e in 

Fahizeüg weder lenken noch i n  Betrieb nehmen. Bei e inem Alkoholgehalt des B lutes von 0,5 gll 

(0,5 Promi l le) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0 ,25 mg/I oder darüber 

g i lt der Zustand einer Person jedenfal ls  als von Alkohol beeinträchtigt " 
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6. § 5 Abs. 5 lautet: 

"(5) D ie Organe der Straßenaufsicht s ind weiters berechtigt , Personen , von dene vermutet 

werden kann, daß sie s ich in einem durch A lkohol beeinträchtigten Zustand befinden, um Zweck 

der Feststel lung des Grades der Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem im öffent l iche Sanitäts­

dienst stehenden oder bei einer Bundespolizeibehörde tätigen Arzt oder - sofern d ieser eine 

Physi katsprüfung gemäß der Verordnung des Min isters des I nnern vom 2 1. März 1873 betreffend 

die Prüfung der Ärzte und Tierärzte zur Erlangung e iner b le ibenden Anste l lung im  ··ffent l ichen 

Sanitätsd ienst bei den pol itischen Behörden,  BGB I . Nr .  37/1873 Ld . F . BGBI .Nr .  294/198 , abgelegt 

hat - zum d iensthabenden Arzt e iner öffentl ichen Krankenanstalt zu bri ngen , sofern ein Untersu­

chung gemäß Abs. 2 

1.  keinen den .gesetzl ichen Grenzwert gemäß Abs. 1 übersteigenden Alkoholgehalt e geben hat 

oder 

2 .  aus i n  der Person des Probanden gelegenen Gründen n icht mög l ich war. 

Wer zum Zweck der Festste l lung des Grades der Beeinträchtigung durch A lkohol zu inem Arzt 

gebracht wird ,  hat sich einer Untersuchung durch d iesen zu unterziehen." 

7.  § Sb samt Überschrift lautet: 

"Zwangsmaßnahmen bei Alkohol is ierung 

§ Sb. Die Organe der Straßenaufsicht s ind berechtigt ,  Personen, d ie sich offenbar in ei  

Alkohol oder Suchtg ift beeinträchtigten Zustand befinden (§ 5 Abs. 1), an der Len ung oder 

I nbetriebnahme eines Fahrzeuges zu h indern . Zu d iesem Zweck s ind,  fa l ls erforderl ic , je nach 

Lage des Fal les und Art des Fahrzeuges , Zwangsmaßnahmen, wie etwa Abnahme der ahrzeug­

schlüsse l ,  Absperren oder E instel len des Fahrzeuges, Anlegen von Radklammern und der­

g le ichen,  anzuwenden . Solche Zwangsmaßnahmen sind unverzüg l ich aufzuheben, we n bei der 

Person, gegen die sie angewendet worden s ind ,  der durch Alkohol oder Suchtg ift beei trächtigte 

Zustand n icht mehr gegeben und ihr auch n icht ein zum Lenken des betreffenden F hrzeuges 

a l lenfa l ls nötiger Führersche in  nach den kraftfahrrechtl ichen Vorschriften abgenomme ist oder 

wenn eine andere Person , bei der keine H inderungsgründe gegeben s ind,  beabsi htigt, das 

Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und zu lenken."  

- 3 -
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8. Nach § 8 wird folgender § 8a samt Überschrift eingefügt: 

"Fahrordnung auf Radfahranlagen 

§ 8a. ( 1 )  E in Radfahrstreifen darf nur in der dem angrenzenden Fahrstreifen entsprechenden 

Fahrtrichtung befahren werden; d iese Fahrtrichtung i st auch auf e iner Radfahrerüberfahrt ein­

zuhalten, d ie an den Radfahrstreifen anschl ießt. 

(2) Abgesehen von Abs. 1 d ürfen Radfahranlagen in  beiden Fahrtrichtungen befahren werden,  

sofern s ich aus Bodenmarkierungen (R ichtungspfei len) n ichts anderes erg i bt . "  

9 .  § 9 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Lenker e ines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, hat einem Fußgänger oder 

Ro l lschuhfahrer, der sich auf einem Schutzweg befindet oder d iesen erkennbar benützen wi l l, das 

unbehinderte und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermögl ichen . Zu diesem Zweck darf 

s ich der Lenker eines solchen Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit einer solchen Geschwind ig­

keit nähern, daß er das Fahrzeug vor dem SChutzweg anhalten kann,  und er hat, fal ls  erforderl ich , 

vor dem SChutzweg anzuha lten.  I n  g le icher Weise hat s ich der Lenker eines Fahrzeuges, das kein 

Schienenfahrzeug ist, vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten, um einem Radfahrer oder 

Rol lschuhfahrer, der sich auf e iner solchen Radfahrerüberfahrt befindet oder d iese erkennbar 

benützen wi l l ,  das ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermög l ichen . "  

- 4 -
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10 . § 9 Abs. 6 lautet: 

H(6) Sind auf der Fahrbahn für das E inordnen zur Weiterfahrt Richtungspfeiie angebracht, so 

haben d ie Lenker ihre Fahrzeuge je nach der beabsichtigten Weiterfahrt e inzuordnen. ie Lenker 

von Fahrzeugen müssen jedoch auch dann im Sinne der Richtungspfei le weiterfahren wenn sie 

s ich n icht der beabsichtigten Weiterfahrt entsprechend eingeordnet haben . Radf hrer und 

Fahrzeuge des Kraftfahrl in ienverkehrs können durch H inweiszeichen von der Verpfii 

E inordnens nach Richtungspfeiien befreit werden; sie haben s ich entsprechend den i nweiszei-

ehen zu verhaiten." 

11. 12 Abs. 5 lautet: 

"(5) Müssen Fahrzeuge vor Kreuzungen , Straßenengen, schienengleichen Eisenbahnü 

und ,./ ......... ',...ö .... "'e" "'n .... ,..."'''''t .... n "'er"/e" ,.. .... dU"rfen dö,... L .... "k .... r el·nspu .. ö.......... spa· · .e" ",,,t­I U:C ' �1'Clvll 11 CI �li:#llal c vv U 11, ,;)U I I'C" CII C II�CI , l. I Clllf\ 

Fahrzeuge nur dann neben oder z'vv ischen den bereits angehaltenen Fahrzeugen vo I hren, um 

sich mit ihren Fahrzeugen 'v'Veiter vorne aufzustellen , \lvenn dadurch die Lenker von F hrzeugen, 

d ie ihre Absicht zum Abbiegen angezeigt haben, beim Abbiegen n icht behindert werden" 

12. In § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Beim E inb iegen in eine Fahrbahn hat der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahr­

zeug .ist, e inem Fußgänger ,  der die Fahrbahn bereits betreten hat, das unbehinderte nd unge­

fährdete Überqueren d ieser Fahrbahn' zu ermöglichen . "  

13 . § 17 Abs. 3 lautet: 

"(3) Das Vorbeifahren an Fahrzeugen, die vor einem SChutzweg oder einer Radfahr rüberfahrt 

anhalten, ist verboten ." 

- 5 -
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14. § 26a Abs. 1 lautet: 

"( 1) Die Lenker von Fahrzeugen des öffentl ichen Sicherheitsdienstes oder der Mi litärstreife sind 

bei F ahrten, soweit d ies für d ie ordnungsgemäße Ausübung des Dienstes erforderl ich ist, an 

H alte- und Parkverbote, an Geschwindigkeitsbeschränkungen, an Fahrverbote gemäß 

§ 52 l it .  a Z 1, Z 6a,  Z 6b, Z 6c, Z 6d, Z 7a ,  Z 7b, Z 8a, Z 8b und Z 8c und an d ie Verbote bezügl ich 

des Zufahrens zum l inken Fahrbahnrand nicht gebunden . Sie dürfen auch Fahrstreifen und 

Straßen für Omnibusse benützen . ·  Sie dürfen dabei aber n icht Personen gefährden oder Sachen 

beschädigen." 

15. § 27 fautet: 

"( 1 )  Die Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes, wie Streufahrzeuge, Schneeräumfahrzeuge 

und -geräte , Arbeitsmaschinen und sonstige Fahrzeuge, die für den Straßenbau, d ie Straßen­

erhaltung ,  die Straßenpflege, d ie Straßenrein igung oder d ie I nstandhaltung von E inrichtungen zur 

Regelung und Sicherung des Verkehrs, der öffent l ichen Beleuchtung oder der Straßenbahn­

an lagen verwendet werden, sind bei der Durchführung von Arbeiten an d ie  Bestimmungen über 

das Verhalten bei Bodenmarkierungen und über das Einordnen sowie an Zufahrtsbeschränkun­

gen, an Halte- und Parkverbote und an die Verbote bezüg l ich des Zufahrens zum l inken Fahr­

bahnrand n icht gebunden. Sie dürfen auch durch Nebenfahrbahnen durchfahren sowie an 

Schutzinseln in  E inbahnstraßen oder in  einer Fahrbahnhälfte, für d ie das Gebot, rechts vorbei­

zufahren ,  angeordnet ist, l i nks vorbeifahren und dürfen d ie Betriebszufahrten und -abfahrten sowie 

d ie  Betriebsumkehren einer Autobahn befahren. Weiters dürfen d ie  Lenker von Fahrzeugen des 

Straßendienstes auch auf der l i nken Fahrbahnseite fahren, wenn durch die Ausstattung d ieser 

F ahrzeuge oder durch sonstige Maßnahmen in ausreichender Weise für die S icherheit anderer 

Straßenbenützer gesorgt ist. 

(2 )  A l le Straßenbenützer haben unbeschadet der Best immungen des § . 26 Abs.  5 über das 

Verhalten gegenüber E insatzfahrzeugen den Fahrzeugen des Stra�endienstes bei der Durch­

führung von Arbeiten insoweit P latz zu machen ,  a ls d ies zur Erreichung des Zweckes notwendig  

ist .  Entgegenkommenden Fahrzeugen des Straßendienstes, d ie bei der. Durchführung von 

Arbeiten d ie l inke Fahrbahnseite benützen, ist l i nks auszuw�ichen . 

- 6 -
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(3) Die Lenker von Fahrzeugen der Mü l labfuhr dürfen durch Nebenfahrbahnen durchf hren und 

sind an Zufahrtsbeschränkungen und an Halteverbote n icht gebunden, sofern d ies der rbeitsein­

satz erfordert und der obrige Verkehr dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird . 

(4) Die Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müiiabfuhr haben bei 

führung von Arbeiten die an den Fahrzeugen angebrachten Warnieuchten mit geibr tem Licht 

e inzuschalten . Die eingeschaitete Warnleuchte g i lt ais ausreichender H inweis auf G fahren im 

Sinne des § 43 Abs .  6." 

16. § 29b tautet: 

"( 1 )  Die Behörde hat Personen , d ie dauernd stark gehbehindert s ind, auf deren Ansu-hen einen 

Ausweis ü ber d iesen Umstand auszufolgen. I nhalt und Form des Ausvveises hat de Bundes-

m i n ister für öffentliche VVirtschaft und Verkehr durch Verordnung zu best immen. Bei' 

dauernd starken Gehbehinderung ist der Ausweis vom I nhaber der ausste l lende, Behörde 

unverzüg lich abzuliefern; kommt der Inhaber dieser Verpflichtung n icht nach ,  so hat d i  Behörde 

den AusvJeis zu �ntziehen. 

(2) I nhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 d ürfen 

a) auf StraßensteI len ,  für d ie  durch das Straßenverkehrszeichen "Halten und Parken verboten". 

e in Halte- und Parkverbot kundgemacht ist, 

b) entgegen der Vorschrift des § 23 Abs.  2 über das Abstel len eines.Fahrzeuges a Rand der 

Fahrbahn , 

m it dem von ihnen selbst gelenkten Fahrzeug oder mit einem Fahrzeug ,  Mitfahrer 

benützen ,  zum Aus- oder E insteigen einschl ießl ich des Aus- oder E in ladens der für de Ausweis­

inhaber nötigen Behelfe (wie etwa ein Rol lstuhl u. dg l . )  für d ie Dauer d ieser Tätigkeiten a lten. 

(3) Ferner dürfen Inhaber eines Ausweises gemäß Abs.  1 das von ihnen selbst ge lenkt Fahrzeug 

oder Lenker von Fahrzeugen in  der Zeit, in  der sie einen Inhaber e ines Ausweises ge äß Abs. 1 

befördern , 

a) auf StraßensteIlen, für die durch das Straßenverkehrszeichen "Parken verboten' e in Park­

verbot kundgemacht ist , 

- 7 -
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b) in einer Kurzparkzone ohne zeitliche Beschrän kung, 

c) auf Straßen, für die ein Parkverbot, das gemäß § 44 Abs. 4 kundzumachen ist, erlassen 

worden ist, und 

d) in  einer F ußgängerzone während der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorgenommen werden 

darf, 

parken. 

(4) Beim Halten gemäß Abs. 2 hat der I nhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 diesen den 

Straßenaufsichtsorganen auf Verlangen vorzuweisen . Beim Parken gemäß Abs. 3 sowie beim 

Halten oder Parken auf den nach § 43 Abs. 1 lit. d freigehaltenen Straßensteilen hat der Ausweis­

inhaber den Ausweis bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen hinter der Windschutzscheibe und durch 

diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stel le gut wahrnehmbar 

anzubringen . 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 gelten auch für Inhaber eines Ausweises, der von einer 

ausländischen Behörde oder Organisation ausgeste l lt worden ist und der im wesentlichen einem 

Ausweis nach Abs. 1 entspricht. "  

17 .  § 32 Abs. 1/autet: 

"(1) Die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs sind. sofern sich aus den 

folgenden Absätzen nichts anderes ergibt, vom Straßenerhalter auf seine Kosten anzubringen und 

zu erhalten. Die Kosten der Anbringung und Erhaltung dieser Einrichtungen auf und an Kreu­

zungen sind von den betei ligten Straßenerhaltern entsprechend dem Ausmaß des Verkehrs auf 

jeder Straße zu tragen. Die Erhaltung der Einrichtungen umfaßt auch ihre a l lenfal ls  notwendige 

Beleuchtung . Hinsichtlich des Hinweiszeichens "Gottesdienste" gilt § 53 Abs. 1 Z. 3a und hinsicht­

lich der Hinweiszeichen "Pannenhilfe" , "Verkehrsfunk" und "Tankstel le" § 84 Abs. 1.11 

- 8 -
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18 . § 42 Abs. 3 und 4 lauten: 

"(3) Von dem im Abs. 2 angeführten Verbot sind Fahrten ausgenommen , die aussch l ieß l ich der 

Beförderung von Schlacht- oder Stechvieh oder leicht verderbl ichen Lebensmitteln, der n Haltbar­

keit mit  wenigen Tagen begrenzt ist, der Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten ,  un ufschieb­

baren Reparaturen an Kühlan lagen, dem Abschleppdienst , der Pannenhi lfe, dem insatz in 

Katastrophenfäl len ,  dem E insatz von Fahrzeugen des Straßenerhalters zur Aufrechterh Itung des 

Straßenverkehrs, dem E insatz von Fahrzeugen des öffentl ichen Sicherheitsdienstes, 

abfuhr oder dem E insatz von Fahrzeugen e ines L in ienverkehrsunterneh ens zur 

Aufrechterhaltung des regelmäßigen L in ienverkehrs dienen , sowie unaufschiebbare F hrten m it 

Lastkraftwagen des Bundesheeres und m it selbstfahrenden landwirtschaftl ichen Arbeits aschinen 

und Fahrten im Ortsgebiet an den letzten beiden Samstagen vor dem 24. 

Ausnahme g i lt jedoch n icht für die Beförderung von Großvieh auf Autobahnen . 

(4) Zur Verhinderung von Übertretungen der in Abs. 1, 2 und 6 angeführten Verbote s 

Verordnung nach Abs. 5 ist , fa l ls erforderl ich,  ein für eine Fahrt m it dem betreffenden Fahrzeug 

nötiges Dokument abzunehmen oder eine der im § 5b angeführten Zwangsmaßn hmen an­

zuwenden.  D ie getroffene Maßnahme ist m it Ablauf der im Abs. 1 oder 6 oder der in einer Ver­

ordnung nach Abs. 5 angeführten Zeit aufzuheben" 

19. § 43 Abs. 1a lautet: 

"( 1 a) D ie  Behörde hat zur Durchführung von Arbeiten auf oder neben einer Straße die zwar 

vorhersehbar s ind und entsprechend geplant werden können, bei denen aber die für die Arbeits­

durchführung erforderl ichen Verkehrsregelungen örtl i ch und/oder zeit l ich n icht gen 

best immbar s ind, durch Verordnung die aus Gründen der S icherheit, Leichtigkeit oder lüssigkeit 

des Verkehrs oder zur Sicherheit der mit derT Arbeiten beschäftigten Personen erf rderl ichen 

Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverbote und/oder Verkehrsgebote zu erlassen.  In diesen 

Fäl len sind die Organe des Bauführers ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchf"hrung den 

ört l ichen und zeit l ichen Umfang der von der Behörde verordneten Verkehrsmaßnahme durch die 

Anbringung oder S ichtbarmachung der betreffenden Straßenverkehrszeichen m it der i rkung zu 

bestimmen, als ob der örtl iche und zeitl iche Umfang von der Behörde best immt worden ware. Der 
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Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) ist von den Organen des 

Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten . "  

20. In § 43 wird nach Abs. 1a folgender Abs. 1b eingefügt: 

"(1 b )  Zur Durchführung von Arbeiten kürzerer Dauer auf oder neben einer Straße dürfen die 

Organe der Straßenaufsicht oder des Straßenerhalters eine der in Abs. 1 lit . b Z 1 und 2 bezeich­

neten Maßnahmen durch Anbringung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen oder Boden­

markierungen mit der Wirkung treffen,  a ls ob die Maßnahme von der Behörde getroffen worden 

wäre. § 44b Abs. 2 bis 4 ist anzuwenden." 

2 1 . § 44b Abs. 1 lautet: 

"(1) I m  Fal le der Unaufschiebbarkeit dürfen die Organe der Straßenaufsicht, des Straßenerhalters, 

der Feuerwehr, des Bundesheeres oder des Gebrechendienstes öffentlicher Versorgungs- oder 

Entsorgungsunternehmen (z. B .  Gasgebrechendienste) nach Erfordernis eine besondere Ver­

kehrsregelung durch Anweisungen an die Straßenbenützer oder durch Anbringung von Verkehrs­

ampeln oder Signaischeiben veranlassen oder eine der in § 43 Abs.  1 lit. b Z 1 und 2 bezeichne­

ten Maßnahmen durch Anbringung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen oder Bodenmar­

kierungen mit der Wirkung treffen, als ob die Veranlassung oder Maßnahme von der Behörde 

getroffen worden wäre. Dies gilt insbesondere, 

a) wenn ein E lementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen Erfahrun­

gen oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, 

b) bei unvorhersehbar aufgetretenen Straßen- oder Baugebrechen u. dg l . ,  

c)  bei unvorhersehbar eingetretenen Ereignissen , wie zum Beispiel Brände, Unfäl le ,  Ordnungs­

störungen u .  dgl . ,  die besondere Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschränkungen oder eine 

besondere Verkehrsregelung (zum Beispiel Einbahnverkehr, . abwechselnder Gegenverkehr, 

Umleitungen u .  dg l . )  erfordern." 
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22. § 45 Abs. 2a lautet: 

"(2a) D ie  Behörde hat Ausnahmen von Verkehrs beschränkungen und Verkehrsverb ten (§ 42 

Abs. 6 und § 43 Abs. 2 lit. a) nur für Fahrten zu bewi l ligen , die ausschließlich der Beför erung von 

Milch, Schlacht- und Stechvieh, leicht verderblichen Lebensmitteln ,  deren Haltbarkeit mit wenigen 

Tagen begrenzt ist, von periodischen Druckwerken ,  unaufschiebbaren Reparaturen an Kühl­

an lagen oder dem Einsatz von Fahrzeugen des Straßenerhalters zur Aufrechterh Itung des 

Straßenverkehrs dienen. In a l len anderen Fällen ist eine Ausnahmebewil ligung nur z ertei len,  

wenn daran ein erhebliches öffentliches I nteresse besteht. Der Antragstel ler hat in bei en Fäl len 

glaubhaft zu machen , daß die Fahrt weder durch organisatorische Maßnahmen noch durch d ie 

Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden werden kann." 

23 . § 46 Abs. 4 lautet: 

"(4) Auf der Autobahn ist verboten: 

a) e ine R ichtungsfahrbahn entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung zu befahren , 

n icht aus Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen etwas anderes ergibt, 

b) umzukehren, ausgenommen im  Bereich e ines Grenzübergangs auf Anordnung v n öffent l i­

chen Organen,  

c) Betriebsumkel1ren zu befahren, ausgenommen m it Fahrzeugen des Straßendie stes, der 

Straßenaufsicht oder des Pannend ienstes , 

d) den Pannenstreifen zu befahren, ausgenommen mit Fahrzeugen des Straßendie stes, der 

Straßenaufs icht oder des Pannendienstes und sofern sich nicht aus Straßenverke rszeichen 
. 

oder Bodenmarkierungen etwas anderes ergibt, 

e) außerhal b  der durch H inweiszeichen gekennzeiChneten Stel len zu halten oder zu p rken, 

f) rückwärts zu fahren; d ieses Verbot g i lt jedoch nicht, wenn mit einem Fahrzeug de Straßen-

d ienstes bei Arbeitsfahrten oder kurzfristigen Arbeiten zurückgefahren werden muß."  

24. § 48 Abs. 3 lautet: 

"(3) Bei Arbeitsfahrten können Straßenverkehrszeichen, ausgenommeh solche gemäß § 52 l it. a Z 
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4a, 4c und 1 0a ,  an Fahrzeugen des Straßendienstes angebracht werden.  Solcherart angebrachte 

Straßenverkehrszeichen gelten nur für den Bereich der Arbeitstätigkeit. Beim Anbringen von 

Straßenverkehrszeichen an Fahrzeugen des Straßendienstes finden auch die Bestimmungen des 

Abs. 2 über das beiderseitige Anbringen von Gefahrenzeichen und Vorschriftszeichen auf Auto­

bahnen keine Anwendung . 

25.  In § 52 lit. b wird nach Z 15 folgende Z 15a eingefügt: 

" 1 5a. "FAHRTRICHTUNG IM KREISVERKEHR" 

Dieses Zeichen zeigt an,  daß Lenker von Fahrzeugen beim Fahren im Kreisverkehr (§ 2 Z 3c) nur 

in der durch die Pfeile angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen .  Das Zeichen ist auf jeder Straße, 

die in den Kreisverkehr einmündet, vor der Einmündung oder im Kreisverkehr  an der der Ein­

mündung jeweils gegenüberliegenden Ste l le anzubringen." 

26.  In § 53 Abs. 1 wird nach Z 4 folgende Z 4a eingefügt: 

"4a.  "VERKEHRSFUNK" 

Dieses Zeichen informiert über den örtlichen Frequenzbereich von Radiostationen, die 

Verkehrinformationen durchgeben . Es entspricht dem Zeichen �emäß Z 4 mit der 

Maßgabe ,  daß in dem weißen Feld der Name der Radiostation und anstel le der Entfer­

nungsangabe der jeweilige örtliche Frequenzbereich anzugeben ist . Außerhal b  des 

Ortsgebietes darf dieses Zeichen auf dersel ben Straße - . abgesehen vom Fal l  einer 

Frequenzänderung - innerhalb einer Entfernung von 50 km nur einmal in der g leichen 

Fahrtrichtung , auf Autobahnen jedoch nur nach der Einmündung einer Auffahrt, an­

gebracht werden ."  
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27.  In § 54 Abs. 51it. h lautet der Text unter der Abbildung: 

"E ine solche Zusatztafel unter dem Zeichen "Halten und Parken verboten" zeigt an daß das 

Halte- und Parkverbot n icht für Fahrzeuge g i lt ,  die nach der Bestimmung des § 2 b Abs. 4 

gekennzeichnet sind." 

28 .  § 55 Abs. 6 und 7 lauten: 

"(6) Bodenmarkierungen, ausgenommen die Darste l lung von Verkehrszeichen , s ind in weißer 

Farbe auszuführen; Z ickzackl in ien sind jedoch in  gelber, Kurzparkzonen in  blauer Farbe auszufüh­

ren .  Wenn  es erforderl ich ist ,  eine durch Bodenmarkierungen zum Ausdruck gebrachte Verkehrs­

regelung vorübergehend durch eine andere Regelung zu ersetzen ,  s ind die dafür no wendigen 

Bodenmarkierungen in  einer anderen Farbe auszuführen. 

(7) Bodenmarkierungen können dem jewei l igen Stand der Wissenschaft und Techni entspre­

chend durch Beschichten der Fahrbahn, durch Aufbringen von Belägen , durch den E'nbau von 

Kunst- oder Natursteinen oder von Formstücken, durch Aufbringen von Fahrstreifenbeg enzern u. 

dg l .  dargestel lt werden. "  

29. § 65 Abs. 1 lautet: 

"( 1) Der Lenker eines Fahrrades (Radfahrer) muß m indestens zwölf Jahre alt sei wer ein 

Fahrrad schiebt , g i lt n icht a ls  Radfahrer. K inder unter zwölf Jahren dürfen ein Fahrrad nur unter 

A ufs icht einer Person , die das 1 6. Lebensjahr vol lendet hat, oder m it behördl icher B wi l l igung 

lenken." 
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30. § 65 Abs. 3 lautet: 

"(3) Radfahrer, die auf dem Fahrrad Personen m itführen, müssen das 16. Lebensjahr vol lendet 

haben. I st die mitgeführte Person noch n icht 8 Jahre alt ,  so muß für sie ein eigener, der Größe des 

Kindes entsprechender S itz (§ 66 Abs. 2 Z 4) vorhanden sein; ist sie mehr a ls 8 Jahre a lt, so darf 

nur ein Fahrrad besonderer Bauart (§ 66 Abs. 2 Z 2) verwendet werden." 

31 . § 66 lautet: 

"(1) Das Fahrrad muß der Größe des Benützers entsprechen . Die Beleuchtungseinrichtungen und 

Rückstrahler müssen in  einem solchen Zustand gehalten werden ,  daß sie vol l wirksam sind. 

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat unter Bedachtnahme auf die 

Verkehrssicherheit und den Stand der Technik durch Verordnung festzulegen : 

1. die Beschaffenheit und Ausrüstung von einspurigen Fahrrädern; 

2 .  die technischen Anforderungen , denen ein Fahrrad, welches für das Mitführen von mehr a ls 

einer Person bestimmt ist, hinsichtlich Bauart und Beschaffenheit genügen muß; 

3. die Beschaffenheit und Ausrüstung von Fahrradanhängern und mehrspurigen Fahrrc;idern; 

hierbei ist insbesondere auch festzu legen, unter welchen Voraussetzungen die Beförderung 

von Personen mit diesen Fahrzeugen zulässig ist; 

4. die Beschaffenheit. Ausrüstung und Anbringung von Sitzen, die für mitfahrende Kinder 

bestimmt sind; 

5 .  das Ladegewicht , das bei der Beförderung von Lasten m it mehrspurigen Fahrrädern oder mit 

Fahrradanhängern nicht überschritten werden darf. 

(3) Bei Rennfahrrädern , die nur bei Tageslicht und guter Sicht verwendet werden, kann die in  der 

Verordnung gemäß Abs. 2 Z 1 festgelegte Ausrüstung entfallen; s ie müssen jedoch ü ber zwei 

voneinander unabhängige, s icher wirkende Bremsvorrichtungen verfügen . Der Bundesminis·ter. für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf den jeweil igen Stand der TE!chnik 

mit Verordnung die technischen Merkmale zu bestimmen , denen zufolge ein Fahrrad als I�enn­

fahrrad gilt. 
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(4) Unzulässig ist: 

1 .  d ie Benutzung von ein- und mehrspurigEm Fahrrädern und Fahrradanhängern, di 

Verordnungen gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 entsprechen; 

2. d ie Beförderung von mehr a ls  einer Person mit einem Fahrrad, das n icht der rordnung 

gemäß Abs. 2 Z 2 entspricht; 

3. die Beförderung von Kindern in S itzen,  die nicht der Verordnung gemäß Abs.  Z 4 ent­

sprechen; 

4 .  die Ü berschreitung des gemäß Abs. 2 Z 5 zulässigen Ladegewichts." 

32. § 67 entfällt 

33. § 68 Abs. 1 lautet: 

"(1) Auf Straßen mit einer Radfahranlage ist mit einspurigen Fahrrädern ohne An 

Radfahranlage zu benützen, wenn das Befahren der Radfahranlage in der vom 

beabsichtigten Fahrtrichtung gemäß § 8a erlaubt ist. M it Fahrrädern m it einem Anh 'nger, der 

ausschl ießl ich zur Personenbeförderung bestimmt ist, kann die Radfahranlage benützt erden.  Mit 

Fahrrädern mit einem Anhänger, der n icht für die Personenbeförderung bestimmt is , und mit 

merlrspurigen Fahrrädern ist die für den übrigen Verkehr bestimmte Fahrbahn zu ben .. tzen.  Auf 

Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren in der Längsrichtung verboten; das Schi ben eines 

Fahrrades ist erlaubt. Auf Geh- und Radwegen haben sich Radfahrer so zu verh Iten,  daß 

Fußgänger nicht gefährdet werden." 

34. In § 69 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Das Verbot des Abs. 2 I it .  c gilt auch für Kleinmotorräder. "  . 
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35. § 76a Abs. 5 lautet: 

"(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 dürfen Fußgängerzonen 

a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes und der Mül labfuhr sowie gegebenenfa l ls  m it Schienen­

fahrzeugen und Omnibussen des Kraftfahrl inienverkehrs, 

b) m i t  den zur Durchführung einer unaufschiebbaren Reparatur eines unvorhersehbar auf�letre­

tenen Gebrechens notwendigen Fahrzeugen, 

c) m it Fahrzeugen des öffentlichen S icherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübun9 des 

Dienstes und 

d) m it Krankentransportfahrzeugen, sofern der Ausgangs- oder Endpunkt des Krankentrans­

ports in der Fußgängerzone l iegt, 

befahren werden."  

36 . § 76b Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Behörde kann, wenn es die S icherheit, Leichtigkeit oder F lüssigkeit des Verkehrs, ins­

besondere des Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder 

Beschaffenheit eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, durch Verordnung StraßensteIlen oder 

Gebiete dauernd oder zeitwei lig zu Wohnstraßen erklären.  In einer solchen Wohnstraße ist der 

Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon s ind der Fahrradverkehr, das Befahren mit 

Fahrzeugen des Straßendienstes, der Mü l labfuhr, des öffentl ichen Sicherheitsdienstes und der 

Feuerwehr in Ausübung des D ienstes sowie das Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens ."  

37.  In § 76b wird folgender Abs. 5 angefügt: 

H(5) Für  die Kundmachung einer Verordnung nach Abs .  1 gelten die Best immungen des 

§ 44 Abs .  1 mit der Maßgabe, daß am Anfang und am Ende einer WOhnstraße die betreff Emden . 

Hinweiszeichen (§ 53 Abs .  1 Z 9c bzw. 9d) anzubringen sind." 
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38. § 84 Abs. 1 lautet: 

"( 1 )  Werkstätten, wo Fahrzeuge repariert werden ,  Radiostationen,  die Verkehrsinf rmationen 

durchgeben , und Tankstel len dürfen außerhal b  von Ortsgebieten nur mit den H inw iszeichen 

"Pannenhi lfe" (§ 53 Abs. 1 Z 4) , "Verkehrsfun k" (§ 53 Abs. 1 Z 4a) beziehungsweise" ankste l le" 

(§ 53 Abs. 1 Z 6) angekündigt werden. D ie Kosten für die Anbringung und Erhalt ng dieser 

Zeichen s ind von demjenigen zu tragen,  der ihre Anbringung beantragt hat. 

39. § 88 Abs. 1 lautet: 

"( 1 )  Auf der Fahrbahn s ind Spiele jeder Art verboten; dies g i lt n icht für Wohnstraßen. W nn es das 

öffentl iche Interesse erfordert und keine erhebl ichen Interessen am unbehinderten Stra 

entgegenstehen, kann die Behörde durch Verordnung einzelne Fahrbahnen oder ahrbahn­

a bschni tte entweder dauernd oder für bestimmte Zeiten von diesem Verbot ausnehm 

den übrigen Verkehr sperren.  E ine solche Fahrbahn darf jedoch mit fahrzeugähnl ichem Kinder­

spielzeug und ähnl ichen Bewegungsmitteln  nur befahren werden ,  wenn sie keine oder nur eine 

geringe Neigung aufweist ."  

40. § 88 Abs. 2 lautet: 

" (2)  Spiele auf Gehsteigen oder Gehwegen und deren Befahren mit fahrzeugähnl iche Kinder­

sp ie l�eug und ähnl ichen Bewegungsmitteln s ind verboten ,  wenn h iedurch der Verke r auf der 

Fahrbahn oder Fußgänger gefährdet "Oder behindert werden. Kinder müssen , wenn sie 

oder Gehwege mit den genannten Geräten befahren,  überdies von Erwachsenen be 

werden ." 
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41.  Nach § 88 wird folgender § 88a samt Überschrift eingefügt: 

''Rol lschuhfahren 

§ 88a .  ( 1 )  Das Befahren der Fahrbahn m it Rol lschuhen ist verboten; Rol lschuhfahren ist jedoch 

erlaubt: 

1 .  auf Radfahranlagen, 

2 .  in  Wohnstraßen ,  

3 .  auf Gehsteigen, Gehwegen , Schutzwegen und i n  Fußgängerzonen, wenn h ierdurch Fußgän­

ger weder gefährdet noch behindert werden .  

(2) Bei der Benützung von Radfahran lagen g i lt § 8 a  Abs .  2 auch für Rol lschuhfahrer. Auf Geh- und 

Radwegen haben sich Rol lschuhfahrer so zu verhalten, daß Fußgänger n icht gefährdet werden .  

Radfahrerüberfahrten und Schutzwege, wo der Verkehr n icht durch Arm- oder Lichtzeichen 

geregelt wird ,  dürfen von Rol lschuhfahrern nicht unmitte lbar vor einem herannahenden Fahrzeug 

und für dessen Lenker überraschend befahren werden .  Kinder dürfen auf Straßen m it öffentl ichem 

Verkehr, außer in Wohnstraßen, nur unter Aufsicht Erwachsener rol lschuhfahren . "  

42. § 89a Abs. 2a fit. d lautet: 

"d) wenn ein Fahrzeug , bei dem kein Ausweis im Sinne des § 29b Abs. 4 angebracht ist. auf 

einem gem. § 43 Abs. 1 l it .  d freigehaltenen Abstel l platz abgestel lt ist oder wenn der I nhaber 

e i nes Ausweises nach § 29b Abs. 1 oder 5 am Zufahren zu einem solchen Abstel lp latz 

gehindert ist , "  
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43. § 93 Abs. 1 lautet: 

"(1 ) D ie Eigentümer von L iegenschaften in Ortsgebieten,  ausgenommen die E igen ümer von 

unverbauten land- und forstwirtschaftl ich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu s rgen, daß 

die ent lang der Liegenschaft in einer Entfernung von n icht mehr als 3 m vorhand 

öffentl ichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege e insch l ieß l ich der in ihrem Zu 

chen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr v n Schnee 

u nd Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ei Gehsteig 

(Gehweg) n icht vorhanden ,  so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säub rn und zu 

bestreuen . D ie g le iche Verpfl ichtung trifft die E igentümer von Verkaufshütten . "  

44 .  In  § 94b Abs. 1 wird der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und es wir, folgende 

fit. h angefügt: 

"h) für die Festste l l ung von unfa l lverhütenden Maßnahmen gemäß § 96 Abs . 1 " 

45 . § 94b Abs. 21it. a lautet: 

"a) für die Ausstel lung e ines Gehbehindertenausweises nach § 29b Abs. 1 und" 

46. § 94d Z 4 lautet: 

"4 . die Erlassung von Verordnungen nach § 43, m it denen 

a) Beschränkungen für das Halten und Parken, 

b) ein Hupverbot, 

c) ein Benützungsverbot für Radfahran lagen durch Rol lschuhfahrer oder 

d) Geschwindigkeitsbeschränkungen 

erlassen werden ,"  
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47. In § 95 wird nach Abs. 1 a folgender Abs. 1 b eingefügt: 

"(1 b) I m  ört l ichen Wirkungsbereich der Bundespol izeidirektion Linz obl iegen dieser die in Abs .  1 

l it .  a bis h genannten Aufgaben , ausgenommen die Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes 

hinsichtl ich Übertretungen der §§ 8 Abs. 4 ,  9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der Kurz­

parkzonen-Ü berwachungsverordnung . 

48. § 97 Abs. 1a und 2/auten: 

"( 1 a )  A ls  Organe der Straßenaufsicht gelten auch die Organe der Zol lwache; sie haben an der 

Vol lziehung dieses Bundesgesetzes in Wahrnehmung der ihnen sonst obl iegenden Aufgaben in  

dem in  Abs . 1 bezeichneten Umfang m itzuwirken .  Im Bereich e ines Grenzübergangs dürfen 

weiters auch sonstige, mit der Grenzabfert igung betraute Organe den Verkehr durch Arm- oder 

L ichtze ichen regeln ;  das g leiche g i lt im Bereich einer MautsteIle für die m it der Mauteinhebung 

betrauten Organe. 

(2) Organe der Straßenaufsicht, ausgenommen Organe der Bundesgendarmerie, der Bundes­

ader einer Gemeindesicherheitswache oder der Zol lwache, s ind auf ihre D ienstpfl ichten zu 

vereidigen und m it einem Dienstabzeichen auszustatten. Form , Ausstattung und Tragweise des 

D ienstabzeichens s ind unter Bedachtnahme auf seinen Zweck und seine Erkennbarkeit durch 

Verordnung des Bundesministers für öffentl iche Wirtschaft und Verkehr zu best immen." 

49. § 97 Abs. 5/autet: 

"(5) D ie Organe der Straßenaufsicht s ind berechtigt, durch deutl ich s ichtbare oder hörbare 

Zeichen Fahrzeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkontrol le ,  zwecks anderer den Fahr­

zeuglenker oder eine beförderte Person betreffenden Amtshandlungen oder zwecks Durchführung 

von Verkehrserhebungen (wie Verkehrszählungen und dgl . )  zum Anhalten aufzufordern . Der 

Fahrzeuglenker hat der Aufforderung Folge zu leisten.  Bei solchen Amtshandlungen s ind die 

Organe der Straßenaufsicht auch berechtigt ,  die aus Gründen der Verkehrssicherheit a l lenfal ls  
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notwendigen Verkehrs beschränkungen (z.B .  sogenannte Geschwindigkeitstrichter) a zuordnen 

und durch Straßenverkehrszeichen kundzumachen sowie eine a l lenfa l ls  notwendige Re elung m it 

L ichtzeichen vorzunehmen. Für die Anwendung dieser Maßnahme g i lt § 44b Abs. 2 bis ." 

50. In § 99 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Wegen einer i n  Abs. 1 b is  5 genannten Verwaltungsübertretung ist auch strafbar. wer diese 

auf dem Gebiet einer österreichischen Grenzabfert igungsstel le. die auf ausländ isch m Gebiet 

l iegt ,  begeht. Die Überwachung der E inhaltung straßenpol ize i l icher Vorschriften zählt ur Grenz­

abfert igung ." 

5 1 . In § 103 wird nach Abs. 2b folgender Abs. 2c eingefügt: 

"(2c) D ieses Bundesgesetz, BGBI .Nr. _/1 99_. ausgenommen § 95 Abs.  1 b  tritt am 

______ in Kraft .  § 95 Abs. 1 b , in der Fassung BGBI .  Nr. _/1 99_. tritt i n  den einzelnen 

Ländern m it dem Inkrafttreten des ihm entsprechenden Landesgesetzes, frühestens jedoch m it 

______ in Kraft; die Zuständigkeit zur Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes ür die bis 

zum Inkrafttreten des jewei ls  entsprechenden Landesgesetzes begangenen Ü bertretun en richtet 

sich nach den bisherigen Vorschriften . 

52 . In § 104 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

"(8) B is zum Inkrafttreten der Verordnungen gemäß § 66, in der Fassung BGBI .Nr .  _/1 99_ , s ind 

die §§ 65 Abs. 3, 66 und 67 ,  jewei ls in der Fassung BGBI . Nr. 5 1 8/1 994, anstel le der §§ 65 Abs. 3 ,  

66 und 67 ,  in  der Fassung BGBI . Nr. 1 1 99 . anzuwenden."  
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CIDA T\TILEGISTIKISTVO _ VOISTVO _20 BBL 

BEIBLATT 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr wurde ersucht, anläßlich des 

Begutachtungsverfahrens zur 20. StVO-Novelie auch die nachfolgenden Änderungswünsche 

begutachten zu lassen . Es wird ersucht, bei a l lfä l ligen Stel lungnahmen hierzu ausdrücklich auf das 

Beiblatt Bezug zu nehmen. 

1 . In § 24 werden nach Abs. Sb folgende Abs. Sc und Sd eingefügt: 

"(Sc) Tierärzte, die zur selbständigen Berufsausübung berechtigt sind, dürfen bei einer Fahrt zur 

Leistung tierärztlicher Hilfe das von ihnen selbst gelenkte Fahrzeug für die Dauer der Hilfeleistung 

auch auf einer StraßensteI le, auf der das Halten oder Parken verboten ist, abstel len ,  wenn in der 

unmittelbaren Nähe des Aufentha ltes des hilfsbedürftigen Tieres kein Platz frei ist, auf dem 

gehalten oder geparkt werden darf, und durch das Aufstellen des Fahrzeuges die Sicherheit des 

Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Während einer solchen Aufstel lung ist das Fahrzeug mit einer 

Tafel, welche die Aufschrift "Tierarzt im Dienst" und das Amtssiegel der Tierärztekammer, welcher 

der Tierarzt angehört, tragen muß,  zu kennzeichnen. Außer in diesem Fal le ist eine solche 

Kennzeichnung von Fahrzeugen verboten.  

(5d) Hebammen, die zur selbständigen Berufsausübung berechtigt sind, dürfen bei einer Fahrt zur 

Hilfe leistung bei Hausgeburten das von ihnen selbst gelenkte Fahrzeug für die Dauer der Hilfelei­

stung auch auf einer StraßensteIle, auf der das Halten oder Parken verboten ist, abstel len,  wenn 

in der unmitte lbaren Nähe des Aufentha ltes der Niederkommenden kein P latz frei ist, auf dem 

gehalten oder geparkt werden darf, und durch das Aufstel len des Fahrzeuges die Sicherheit des 

Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Während einer solchen Aufstel lung ist das Fahrzeug mit einer 

Tafe l ,  welche die Aufschrift "Hebamme im Dienst" und das Amtssiegel des Bundesgremiums der 

Hebammen tragen muß, zu kennzeichnen. Außer in diesem Fal le ist eine solche Kennzeichnung 

von Fahrzeugen verboten . "  

2 .  In § 60 wird folgender Abs. S angefügt: 

" (5) Die Behörde kann die Entfernung eines geparkten Fahrzeugs ohne weiteres Verfahren 

veranlassen, wenn von ihm Lärm- oder sonstige Emissionen ausgehen , die die Umwelt konkret 

gefährden oder eine unzumutbare Beeinträchtigung für die sich in der Umgebung aufhaltenden 

Menschen darstel len." 
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CIDAT\TILEGISTW,\ERL TERGNISTV _20 ERL 

Vorblatt 

Problem: 

E in  gesetzgeberischer Handlungsbedarf im  Bereich des Straßenpol izeirechts ist vo allem 

durch folgende Umstände begründet: 

Ziel: 

Alkohol am Steuer als einer der Hauptursachen für schwere Verkehrsunf '11e 

d ie rasche Verbreitung sogenannter " In l ine-Skates" als Fortbewegungsm ttel 

d ie  Zunahme der Personenbeförderung , insbesondere der Beförderu g von 

Kindern ,  in  Fahrradanhängern 

D ie vorl iegende StVO-Novelie sol l  durch Senkung der derzeitigen Promi l le-Grenze vo 

auf 0,5%0 zu einem Rückgang der Verkehrsunfä l le auf Grund von Alkohol is ierung 

Zudem sol len geordnete Rahmenbed ingungen für die Verwendung von Rol lschuhen g 

fen werden ,  um ein re ibungs loses M iteinander von Rol lschuhfahrern und übrigen Ve kehrs­

te i l nehmern zu gewährleisten .  Weiters sol l  eine Entbürokrat is ierung bei der Verwendu 

Fahrradanhängern und Fahrrädern und eine leichtere Anpassung der technischen Besti mun­

gen ü ber Fahrräder an techn ische Neuerungen stattfinden. Sch l ießl ich ist e in igen E 

n issen der Praxis ,  etwa im Bereich der Verkehrsüberwachung , Folge zu tragen. 

Lösung: 

Senkung des Alkohol-L imits von derzeit 0 ,8%0 auf 0,5%0. Rol lschuhfahren auf Radfahra lagen 

wird er laubt; d iese Regelung bietet sich an, wei l  die von Rol lschuhfahrern insbesond re m it 

den neuen " In l ine-Skates" erreichten Durchschn ittsgeschwind igkeiten denen von Rad ahrern 

g leichen. F lankierend dazu werden neue Best immungen über das Verhalten von und egen­

ü ber Rol lschuhfahrern geschaffen. Im H inbl ick auf Fahrräder und Anhänger werden die bisher 

i n  der StraßenverkehrsordnuQg enthaltenen technischen Best immungen durch Sc affung 

einer Verordnungsermächtigung für den Bundesmin ister für Wissenschaft, Verkehr un  Kunst 

bei g leichzeitiger Auslagerung der Ausstattungsbest immungen auf Verordnungsebene rsetzt . 

Im Gegenzug entfal len auch d ie bisher notwendigen behörd l ichen Bewi l l ig ungen ür die 

Verwendung von Fahrradanhängern und best immten Fahrrädern . 

43/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)24 von 65

www.parlament.gv.at



Alternative: 

D ie angestrebten Ziele können nur durch eine entsprechende Adaptierung der Straßenverkehrs­

ordnung erreicht werden .  

Kosten:  

Durch die Verwirkl ichung der m it der Novel le angestrebten verkehrspol it ischen Ziele s ind keine 

zusätzlichen Kosten zu erwarten .  Durch den Wegfal l  der Bewil l igungspflicht für die Beförderung 

von Personen und Lasten mit Fahrradanhängern ist e ine Verwaltungsentlastung und damit eine 

spürbare Kosteneinsparung zu erwarten, die derzeit n icht abgeschätzt werden kann. 

EG-Konformität: 

Derzeit gibt es in der EG weder auf Sekundärrechts- noch auf Primärrechtsebene Vorschriften , die 

zu den von der Novel le erfaßten Regelungsinha lten in Widerspruch stehen könnten.  

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes gründet sich auf 

Art. 1 1  Abs . 1  Z 4 B-VG ("Straßenpol izei") . 
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Erläuterungen 

A l lgemeiner Teil: 

1. Der vorliegende Entwurf einer Novelle der Straßenverkehrsordnung 1 960 konze triert sich 

auf die Hebung der Verkehrssicherheit und die Schaffung einheitlicher rechtliche Rahmen­

bedingungen für den Radverkehr. Weiters wird der immer größeren Verbr itung der 

Benutzung von Rol lschuhen ,  sogenannten In line-Skates , und spezifischen Erfo dernissen 

des innerstädtischen Kraftfahrlinienverkehrs Rechnung getragen. 

2 .  Hebung der Verkehrssicherheit 

2.1. Durch die Senkung der Höchstgrenze des B lut- und Atemalkoholgeha ltes sol l  d r Erkennt­

nis Rechnung getragen werden , daß die Grenze für eine gefährliche Beeinträch igung der 

Fahrtüchtigkeit im Bereich zwischen 0 ,5  und 0,8 Promil le  B luta l kohol (0 ,25 un 0,4 mg/I 

Atemalkohol) liegt. Mit der neuen Höchstgrenze von 0,5 Promil le sol l  bereits da Eintreten 

in den gefährlichen Bereich hintangehalten wßrden 

2 . 2 .  I n  l etzter Zeit kam e s  vermehrt vor, d a ß  betrunkene Fahrzeuglenker nach A b  ahme der 

Fahrzeugschlüssel mit einem Zweitschlüsseli die Fahrt fort'gesetzt und in der F Ige sogar 

schwere Unfä l le verursacht haben .  Indeml nunmehr das Anlegen von Radklammern 
I 

ausdrück lich a ls mög liche Zwangsmaßna�me zur Verhinderung von A lko o lfahrten 

genannt wird , soll das Augenmerk der Straßenaufsichtsorgane vermehrt auf d ese Mög­

lichkeit gelenkt werden . 

3. Radfahrbestimmungen 

3.1. Die S.traßenverkehrsordnung enthielt bishe� keine Bestimmung über d ie auf Radfahr­

an lagen einzuhaltende Fahrtrichtung .  Dies f�hrte , insbesondere in Verbindung it der für 
i • 

Radfahrer geltenden Benützungspflicht vorh�ndener Radfahranlagen, in der V rgangen-
I 

heit des öfteren zu Unklarheiten .  Es wird da�er eine diesbezüg liche neue Besti mung in 
i 

die Straßenverkehrsordnung eingefügt. 
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3.2. Bisher waren im Zusammenhang mit dem Radfahrverkehr  verschiedenste behördliche 

Bewil ligungen notwendig, so etwa für die Personenbeförderung auf Fahrradanhängern .  Bei 

a l len diesen Bewi l ligungen hatte die Behörde stets auf die Verkehrssicherheit Bedacht zu 

nehmen . In der Praxis führte das Erfordernis einer Bewi l ligung oft zu Uneinheitlichkeiten, 

weil verschiedenen Voraussetzungen für die Ertei lung einer Bewi l ligung von den einzelnen 

Sachverständigen oft unterschiedliches Gewicht zugemessen wurde. Um einerseits eine 

Verwaltungsent lastung zu erreichen,  und andererseits die Rechtslage zu vereinheitlichen, 

werden die technischen A.nforderungen an Fahrräder, deren Ausrüstung und Fahrrad­

anhänger nunmehr einheitlich auf Verordnungsebene geregelt werden;' im Gegenzug 

entfa l len sämtliche Bewi l ligungspflichten.  Ein Fahrrad, das der Verordnung entspricht, darf 

jedenfal ls  auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden .  Diese Neuregelung 

verwirklicht auch die einschlägige Entschließung des N ationalrates anläßlich der Beratun­

gen über den Entwurf der 19 . StVO-Novelie (s. den Bericht des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage der 19. StVO-Novel le ,  Nr. 1711 der Beilagen zu den Stenogra­

phischen Protokollen des Nationalrates XVI I I .  GP) .  

4. Rol lschuhfahren 

In den letzten Jahren ist die Benützung von Rol lschuhen, insbesondere von sogenannten " In line­

Skates", zu einem Massensport geworden. Inzwischen steigt auch die Zahl der Menschen, die 

diese Rol lschuhe nicht nur a ls Sportgerät, sondern auch zur Fortbewegung im I ndividualverkehr 

benützen,  immer mehr an. Mit den neuen Rol lschuhen können wesentlich höhere Geschwindig­

keiten erzielt werden , als sie von Fußgängern gemeinhin erreicht werden , und die eher an die 

Geschwindigkeit von Radfahrern heranreichen. Es sol l daher grundsätzlich in Zukunft erlaubt sein ,  

mit Rol lschuhen auf Radfahranlagen zu  fahren.  

5 . Kraftfahrlinienverkehr 

. I nsbesondere im innerstadtischen Bere ich kam es vor Kreuzungen des öfteren zu Problemen , 

wenn Abbiegespuren und Busspuren zusammentrafen.  Um in Zukunft zu vermeiden , daß entwe­

der Linienbusse, die auf Busspuren unterwegs sind, vor oder nach. der Kreuzung die Fahrspur 

wechseln müssen , oder Busspuren unmittelbar vor der Kreuzung enden und danach neu begin-
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nen ,  wird die Mög lichkeit geschaffen , Linienbusse vom Abbiegegebot durch Hin eiszeichen 

auszunehmen. 
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Besonderer Tei l : 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 7): Durch d ie  Neufassung d ieser Bestimmung wird k largestel lt ,  daß das Ende 

e ines Radfahrstreifens nur dann durch eine Bodenmarkierung anzuzeigen ist, wenn der Radfahr­

streifen n icht unmitte l bar i n  eine andere Radfahranlage, z .B .  eine Radfahrerüberfahrt, ü bergeht . 

Weiters hat s ich d ie durch d ie 1 9 . StVO-Novel ie eingeführte Schriftzeichen markierung "Ende" in  

der Praxis nicht a ls s innvo l l  erwiesen ; sie wird daher durch ein - i n  d iesem Fal l  durchgestrichenes -

Fahrradsymbol ersetzt. 

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 1 Z 1 2a): Durch d ie Nove l l ierung dieser Best immung wird d ie  Mögl ichkeit ge­

schaffen,  bei Radfahrerüberfahrten,  die unmittel bar neben einem Schutzweg verlaufen ,  die an den 

Schutzweg angrenzende Markierung wegzulassen .  Dadurch sol len in  der Praxis immer wieder 

auftretende P latzprobleme (durch die vorgeschriebene M indestbreite der Bodenmarkierungen) 

beseitigt werden.  

Zu Z 3 (§ 2 Abs. 1 Z 22): Durch d ie Erweiterung der Defin it ion des "Fahrrades" wird auf d ie 

fortgeschrittene technische Entwicklung Rücksicht genommen und d ie Angleichung an d ie  18. 

Novel le  zum KFG vorgenommen , in der elektrisch angetriebene Fahrräder ausdrückl ich vom 

Geltungsbereich des KFG ausgenommen und als Fahrräder im Sinne der StVO defin iert wurden. 

Zu Z 4 (§ 2 Abs. 1 Z 3 1  ) : Die Einführung der Defin it ion der "Arbeitsfahrt" d ient der K larste I lung und 

Rechtsberein igung.  Der Begriff "Arbeitsfahrt" fand s ich bereits bisher in  verschiedenen Bestim­

mungen der Straßenverkehrsordnung,  der Begriffs inhalt war jedoch n icht e inheit l ich. Der Begriff 

"Arbeitsfahrt" ist nach der hier gewählten Defin it ion in Zukunft i n  einem engen S inn zu verstehen, 

näml ich a ls Fahrt m it einem Fahrzeug , wobei während der Fahrt Arbeiten verrichtet werden.  M it 

d ieser KlarsteI lung wird g leichzeit ig d ie Frage der richtigen Kundmachung von Verkehrsbeschrän­

kungen i m  Zuge von Arbeitsfahrten gelöst: Verkehrsregelungen, d ie einen streckenmäßig 

ausgedehnten (n icht nur punktuel len) örtl ichen Geltungsbereich aufweisen - wie etwa Geschwin­

d igkeitsbeschränkungen oder Überholverbote - konnten b isher kaum gesetzmäßig kundgemacht 

werden :  zum einen mußten Beginn und Ende der Beschränkung zwar verordnet werden ,  zum 

anderen war d ies aber n icht mög l ich, wei l  s ich Beginn und Ende mit der Bewegung des Arbeits-
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fahrzeugs laufend ändern .  § 48 Abs. 3 StVO war daher auf solche Beschränkungen praktisch 

n icht anwendbar. Da die neue Defin it ion der Arbeitsfahrt impl iziert, daß es sich auch u Arbeiten 

handelt ,  d ie  ihrer Natur nach vom fahrenden Fahrzeug aus erled igt werden , sodaß d ie  Anwesen­

heit von Personen auf der Fahrbahn n icht notwendig ist ,  ist es auch nicht mehr notwen ig, h ierfür 

Geschwindigkeitsbeschränkungen oder derg leichen zu verordnen. Andere Verk hrsgebote 

h ingegen,  wie etwa "Gebotene Fahrtrichtung", können problemlos verordnet und entsprechend § 

48 Abs. 3 StVO kundgemacht werden.  

Soweit d iese Ü berlegungen dem Begriff der Arbeitsfahrt i n  der StVO bisher n icht zug ru 

werden d ie  entsprechenden Bestimmungen der neuen Rechtslage angepaßt (siehe hierzu auch . 

d ie  Erläuterungen zu den Z 9 , 1 3 , 1 4, 1 6  und 1 7) .  

Zu Z 5 (§ 5 Abs. 1 ) : Die Senkung der Höchstgrenzen für den B lutalkoholgehalt auf 0,5 II bzw. für 

den Atemalkoholgehalt auf 0,25 mgll beruht auf der Erkenntn is ,  daß ab einem B lutalk holgehalt 

von 0 ,5  Promi l le  die Unfa l lgefahr sprunghaft anste igt. Wie durch zah l reiche Unter uchungen 

belegt wurde, ist die Unfa l lgefahr bei einem B luta lkoholgehalt von 0,5 Prom i l le geg 

Prom i l le um das Doppelte erhöht, bei 0,8 Promi l le h ingegen bereits um das Vierfach . Auch ist 

von Mensch zu Mensch das Ausmaß der a lkoholbed ingten Beeinträchtigung bei g le i  

menge aufgrund untersch iedl icher körperl icher Voraussetzungen versch ieden, ein 

umso geringer ausgeprägt ist ,  je n iedriger die genossene A lkoholmenge ist .  Bei e inem 

zu 0,5 Promi l le  wird der "gefährl iche" Bereich der Beeinträchtigung kaum jemals erreich , während. 

bei 0,8 Promi l le  d iese Grenze sehr oft bereits weit überschritten ist. 

Zu Z 6 (§ 5 Abs. 5): Entscheidend dafür, ob ein Arzt befäh igt ist, durch eine Untersu hung eine 

eventuel le Alkohol is ierung festzuste l len ,  i st d ie sogenannte Physikatsprüfung . Die b isherige 

Einschränkung der Mög l ichkeit, vermut l ich a lkohol isierte Personen zu einem Arzt zu Untersu­

chung zubringen, auf Ärzte im öffentl ichen Sanitätsd ienst oder Pol izeiärzte beruht d rauf, daß 

d iese Ärzte jedenfa l ls  d ie Physikatsprüfung abgelegt haben. Wei l  es aber - insbes ndere zur 

Nachtzeit - immer wieder vorkam, daß kein geeigneter Arzt zur Verfügung stand und s ch d ieses 

Problem angesichts der Personalknappheit auch n icht durch organisatorische Maßnah en lösen 

l i eß ,  wird nunmehr - e inem einhel l igen Wunsch der Länder entsprechend - d ie  Mög l i  

schaffen ,  d i e  "kl in ische Untersuchung" auch durch einen d iensthabenden Arzt einer ö fent l ichen 

Krankenanstalt vornehmen zu lassen , sofern d ieser d ie  Physikatsprüfung abgelegt hat. 
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Zu Z 7 (§ Sb): In letzter Zeit kam es wiederholt vor, daß a lkohol is ierte Fahrzeug lenker nach 

A bnahme der Fahrzeugsch lüssel mit einem Ersatzschlüssel zum Fahrzeug zurückkehrten und d ie 

Fahrt fortsetzten . Zum Tei l  kam es i n  der Fo lge sogar zu schweren Unfä l len m it Todesopfern . 

O bwohl es s ich bei der Aufzählung der Zwangsmaßnahmen nur um eine demonstrative Aufzäh­

lung handelt, d . h . ,  g rundsätz l ich jede nach Lage des Fal les zie lführende Maßnahme zulässig ist ,  

so l l  durch d ie  E infügung des "Anlegens von Radklammern" das Augenmerk der Exekutive 

vermehrt auf d iese Mögl ichkeit gelenkt werden.  

Zu Z 8 (§ 8a): I n  der Vergangenhe it kam es immer wieder zu Unklarheiten bezüg l ich der für 

Radfahranlagen geltenden Fahrtrichtung . Auch in der höchstgericht l ichen Rechtsprechung des 

OGH wurde das Fehlen derartiger Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung festgestel lt .  Durch 

den neu eingefügten § 8a wird d iese Rechtsunsicherheit beseitigt. Sofern es s ich daher n icht um 

einen Radfahrstreifen handelt, wird es in  H inkunft Sache der zuständigen Behörden sein ,  zu 

beurtei len , ob eine Radfahran lage breit genug ist, um einen Fahrradverkehr in  beiden Fahrt­

richtungen zu ermögl ichen ; wird festgestel lt ,  daß d ie Breite hierfür n icht ausreicht , so wird d ie 

vorgeschriebene Fahrtrichtung durch Richtungspfei le anzuzeigen sein. 

Zu Z 9 (§ 9 Abs. 2): Da Rol lschuhfahrer nunmehr auch Radfahrerüberfahrten benützen d ürfen und 

auch k largeste l lt i st ,  daß sie Schutzwege benützen dürfen ,  ist d iese Anpassung an den neuen 

§ 88a notwend ig ,  um ein in s ich log isches System von Verhaltensregeln zu schaffen. 

Zu Z 1 0  (§ 9 Abs.  6): Mit d ieser Änderung wird einem Erfordern is  der Praxis Rechnung getragen. 

I nsbesondere i n  Großstädten ergab sich immer wieder die Notwend igkeit, die Busspur bereits kurz 

vor einer Kreuzung enden zu lassen, wenn eine Rechtsabbiegespur angebracht werden sol lte und 

L in ienbusse die Kreuzung geradeaus übersetzen mußten. D ies führte immer wieder zu Raum­

problemen und zu erzwungenen Fahrstreifenwechsel n  relat iv knapp vor der Kreuzung , sowohl 

durch d ie  L in ienbusse (die auf den geradeaus führenden Fahrstreifen wechseln mußten) a ls  auch 

durch Rechtsabbieger (die auf d ie  Abbiegespur wechseln mußten) .  I ndem nun die Mög l i chkeit 

geschaffen wird , L in ienbusse vom Abbiegegebot auszunehmen, wird d iese potentiel le Gefahren­

quel le wesentl ich entschärft. 
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Zu Z 1 1  (§ 1 2  Abs. 5): M it der 1 5 . StVO-Novel ie wurde Radfahrern gestattet, an an 

Fahrzeugen vor Kreuzungen etc .  vorbei b is  zur Kreuzung vorzufahren . Da d iese Regel ich in  der 

Praxis bewährt hat (d ie Verkehrssicherheit wurde durch die Er laubnis des Vorfah ens n icht 

bee inträchtigt) , sol l nunmehr das Vorfahren für al le einspurigen Fahrzeuge erlaubt werd n .  

Z u  Z 1 2  (§ 1 3  Abs. 4) : Mit der E inführung d ieser Best immung wird der Änderung d s Wiener 

Ü bere i n kommens über den Straßenverkehr, welche im SeptembeJ 1 995 in  Kraft g treten ist ,  

Rechnung getragen. 

Zu Z 1 3  (§ 1 7  Abs. 3) : Da für nachfolgende Fahrzeug lenker i n  der Regel n icht erkennb  r ist, aus 

we lchem Grund das vor i hnen fahrende Fahrzeug vor dem Schutzweg oder der 

überfahrt anhält ,  sol l  d ie b isher i n  d ieser Best immung enthaltene Nennung der Grün 

Anhalten entfa l len . Im S inne der Verkehrssicherheit ist es angebracht, daß an vor Sc utzwegen 

oder Radfahrerüberfahrten angehaltenen Fahrzeugen g rundsätzl ich n icht vorbe igefahr n werden 

darf. 

Zu Z 14 (§ 26a Abs. 1 ) :  Um einem dringenden Anl iegen der M i l itärbehörden nachz kommen , 

werden nunmehr auch d ie Lenker von Fahrzeugen der M i l itärstreife in  d ie Ausnahmen es § 26 a 

Abs.  1 einbezogen. Weiters wird den Erfordernissen der Praxis Rechnung getragen,  d ie  gezeigt 

hat, daß d ie bisher i n  d ieser Bestimmung enthaltenen Ausnahmen n icht ausre ichend wa en. 

Zu Z 1 5  (§ 27): Der in  d ieser Best immung b isher verwendete Ausdruck "Arbeitsfahrten" ntsprach 

n icht der nunmehrigen Defin ition der Arbeitsfahrt und wurde daher durch d ie Wendu g "Durch­

führung von Arbeiten" ersetzt. 
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Zu Z 1 6  (§ 29b) : Wie auch der Verwaltungsgerichshof bereits wiederholt (zuletzt im Erkenntnis 

vom 1 4 . 1 0 . 1 994, ZI . 94/02/0 1 45)  ausgesprochen hat , kommt den Ausweisen gemäß § 29b 

spätestens seit der E infügung des Abs. 5 m it der 1 0. StVO-Novelie nicht mehr deklarative ,  

sORdern konstitutive Wirkung zu.  I m  S inne der  Jud ikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist es  einer 

dauernd stark gehbehinderten Person zumutbar, die Ausste l lung eines derart igen Ausweises zu 

beantragen. D ieser Rechtsprechung wird durch d ie Neufassung der Best immung Rechnung 

getragen. 

Bereits durch d ie 1 9 . StVO-Nov�l le wurde es auch Personen,  die e in  Auto nur a ls M itfahrer 

benützen,  ermög l icht, im Fal l  e iner dauernden starken Gehbehinderung in Verbindung m it einem 

Ausweis  nach § 29b StVO e in  Fahrzeug zu benützen und d ie im § 29b festgelegten Vergün­

stigungen in Anspruch zu nehmen.  Da jedoch bei dauernd stark gehbehinderten Personen, d ie  

selbst e in Fahrzeug lenkten , nach wie  vor das Kennzeichen d ieses Fahrzeuges i n  den Ausweis 

e inzutragen war, kam es i n  der Praxis immer wieder zu Härtefäl len,  wei l  d iese Ausweise n icht 

anerkannt wurden, wenn sie n icht in dem Fahrzeug angebracht wurden ,  dessen Kennzeichen auf 

dem Ausweis eingetragen war. Da jedoch auch Personen , d ie g rundsätzl ich i n  der Lage s ind ,  

selbst e in  Fahrzeug zu lenken , n icht gezwungen werden sol len ,  d ies auch unter a l len U mständen 

zu tun , sol l nunmehr das Erfordernis der E intragung des Kennzeichens auf dem Ausweis entfa l len .  

Zu Z 1 7  (§ 32 Abs. 1): Es handelt sich bei d ieser Bestimmung led ig l ich um eine redaktionel le  

Anpassung an das im  § 53 Abs .  1 neu eingefügte H inweiszeichen "Verkehrsfunk". 

Zu Z 1 8  (§ 42 Abs. 3 und 4): Unter den Begriff der " leichtverderbl ichen Lebensmittel" wurden i n  

letzter Zeit immer wieder auch Lebensmittel darunter subsumiert, d ie nach dem Wil len des 

Gesetzgebers nicht von der Ausnahme erfaßt sein sol lten.  Durch die neue Fassung wird eine 

Präzis ierung erreicht: es ist nun eindeutig klargestel lt ,  daß n icht a l le in die Empfind l ich keit von 

Lebensmitteln gegenüber äußeren E inflüssen für eine Ausnahme vom Wochenendfahrverbot 

entscheidend ist, sondern insbesondere auch die Beantwortung der Frage, ob sie lagerfähig sind 

oder e ine Bevorratung n icht zulassen.  Somit ist nunmehr auch geklärt, daß Transporte von 
. Lebensmitte ln ,  d ie d urch den Zusatz von chemischen Stoffen,  durch Trocknen, Erhitzen ,  Gefrieren 

oder verg leichbare Prozesse haltbar gemacht wurden,  n icht vom Wochenendfahrverbot ausge­

nommen sind . 

Da bei Ü bertretungen des Nachtfahrverbotes d ie auch für das Wochenend- und Feiertagsfahr-
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verbot geltenden Maßnahmen anwendbar sei n  sol len ,  wird d ies durch d ie Zit ierung des Abs. 6 

k largeste l lt .  

Zu Z 1 9  (§ 43 Abs. 1 a): In Verbindung mit der neu geschaffenen Defi nit ion der Arb itsfahrt in 

§ 2 Abs. 1 Z 31 konnte das Zitat i n  d ieser Bestimmung entfa l len .  

Zu Z 20 (§ 43 Abs. 1 b) :  M it der Einfügung d ieser Best immung wurde einem Erfordernis  er  Prax is 

entsprochen .  Wegen der ähn l ich gelagerten S ituation wird § 44b Abs. 2 bis 4 für nwendbar 

erk lärt. Durch die Formul ierung ist e indeutig klargeste l lt ,  daß d iese Best immung n icht fü "Arbeits­

fahrten" g i lt .  

Zu Z 21  (§ 44b Abs. 1 ) :  Die Bestimmung hat sich in  der Praxis a ls zu eng erwiesen.  s wurden 

daher zusätzl ich auch d ie Organe des Bundesheeres aufgenommen. 

Zu Z 22 (§ 45 Abs. 2a): S iehe hierzu d ie  'Erläuterungen zum Begriff der " le ichtver erbl ichen 

Lebensmitte l "  bei Z 1 8  (§ 42 Abs. 3). 

Zu Z 23 (§ 46 Abs. 4): H ier wurde in l it .  f e ine Anpassung an den neu geschaffenen § 4 Abs.  1 b 

vorgef)ommen. 

Zu Z 24 (§ 48 Abs. 3) : Durch d ie Definit ion der Arbeitsfahrten im § 2 konnte das bishe in  d ieser 

Best immung enthaltene Zitat "gemäß § 27 Abs. 1 "  entfa l len.  Weiters wird nunmehr k l  rgeste l lt ,  

daß die Anbringung der Verkehrszeichen "erlaubte Höchstgeschwindigkeit" und "Über olverbot" 

an Fahrzeugen des Straßendienstes n icht zulässig ist. Dies hat seine Begründung dari , daß der 

Beg inn einer Geschwind igkeitsbeschränkung für andere Verkehrste i l nehmer eindeutig f 

sein muß;  gerade d ies ist aber bei Anbringung des Verkehrszeichens auf einem s ich be 

Fahrzeug n icht mög l ich . Ebenso wäre es unmög l ich ,  das Ende i n  einer ·für d ie Verkehrst i lnehmer 

e indeutig erkennbaren Weise ersichtl ich zu machen.  Durch d ie ausdrückl iche Ausnah e für d ie 
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Zeichen gemäß § 52 l it .  a Z 4a, 4c und 1 0a konnte auch d ie  Best immung entfal len ,  wonach das 

Ende einer Beschränkung n icht angezeigt werden muß.  Für a l le  anderen Arten von Verkehrs­

zeichen genügt der H inweis auf den Bereich der Arbeitstätigkeit, da d ieser durch das Vorhanden­

sein des Arbeitsfahrzeuges eindeutig erkennbar ist (siehe hierzu auch d ie E rläuterungen zu Z 4) .  

Zu Z 25 (§ 52 lit . b Z .  1 5  a):  Da aufgrund neuer, verkehrsplanerischer Erkenntnisse in  Zukunft das 

Anlegen von Kreisverkehren stark forciert werden wird , erscheint d ie E inführung d ieses neuen 

Verkehrszeichens angebracht. Durch d ie Verwe·ndung d ieses Zeichens kann eine ansonsten 

notwendige erhebl iche Anzahl von Verkehrszeichen nach § 52 l it .  b Z. 1 5  vermieden werden . 

Zu Z 26 (§ 53 Abs. 1 Z. 4 a): Der Empfang von a ktuel len Verkehrsinformationen d ient zweifel los 

einem Bedürfnis  der Straßenbenützer. Um d ie jewei l igen Frequenzen im gesamten Bundesgebiet 

le icht erkennbar zu machen , wird d ieses neue Verkehrszeichen e ingeführt. Um aber g le ichzeitig 

das Entstehen eines Schi lderwa ldes, insbesondere auf Autobahnen , zu vermeiden, ist es notwen­

d i g ,  d ie Häufigkeit der Aufstel lung d ieses Verkehrszeichens festzulegen . 

Zu Z 27 (§ 54 Abs. 5 l it .  h) :  Es wurde nur e ine redaktionel le Anpassung an den neugefaßten § 29b 

vorgenommen . 

Zu Z 28 (§ 55 Abs. 6 u. 7): Verschiedent l ich ersche int es angezeigt, d ie  Aufmerksamkeit von 

Autofahrern auf besondere Gefahren insbesondere dadurch zu erhöhen , daß n icht nur das 

entsprechende Gefahrenzeichen aufgestel lt wird ,  sondern d ieses zusätzl ich noch in Form einer 

Bodenmarkierung auf der Fahrbahn dargestel lt wird ;  besonders bewährt hat s ich d iese Art von 

Bodenmarkierungen etwa im Bere ich von Schulen, vor Schutzwegen , die häufig von Schu lk indern 

frequentiert werden. Um M ißverständn isse h insichtl ich der farb l ichen Gesta ltung d ieser Bodenmar­

kierungen auszusch l ießen, wurde nunmehr ausdrück l ich festgelegt, daß d ie  Vorschriften über .d ie 

Farbe der Bodenmarkierungen für d iese Zeichen n icht gelten. 

Abs. 7 wurde led ig l ich den neuen technischen Gegebenheiten angepaßt.  
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Zu Z 29 (§ 65 Abs. 1 ) : Da es i n  der Vergangenheit oft einen Streitfal l  b i ldete, ob  jema d ,  der e in 

Fahrrad sch iebt, e in Radfahrer ist ,  wurde i n  d ieser Bestimmung nunmehr eine einde t ige Klar­

ste l l ung vorgenommen . Es erscheint n icht angebracht, zwischen einem Fußgänger 

Fußgänger, der zusätzl ich e in Fahrrad neben sich herschiebt ,  einen Unterschied zu ma 

Zu Z 30 (§ 65 Abs. 3):  Diese Bestimmung wurde dem geänderten § 66 angepaßt. Ins esondere 

wird in H inkunft das Erfordern is  einer behörd l ichen Bewi l l igung entfa l len ,  sofern ein Fahrrad 

verv.:endet wird , das den im § 66 genannten Anforderungen entspricht. 

Zu Z 3 1  ( §  66) : D ie b isher im  § 66 enthaltenen technischen Vorschriften für Fahrräder und Fahr­

radanhänger werden , soweit sie m it Fortschreiten der technischen Entwicklung ebenf I I s  einem 

techn ischen Wandel unterl iegen ,  nunmehr i n  einer Verordnung des Bundesmin ister für Wis-

senschaft, Verkehr und Kunst geregelt werden.  Konsequenterweise wird daher im 66 eine 

entsprechende Verordnungsermächtigung für den Bundesminister geschaffen .  I m  egenzug 

entfa l len d ie b isher in d ieser Best immung entha ltenen Ausrüstungsbestimmungen. 

Zu Z 32 (§ 67):  Durch d ie neu geschaffene Verordnungsermächtigung im § 66 Abs.  2 . 3 konnte 

d iese Bestimmung ersatzlos entfa l len. 

Zu Z 33 (§ 68 Abs. 1 ) :  I n  d ieser Best immung wurde led ig l ich eine redaktionel le Anpass ng an den 

neu geschaffenen § 8 a vorgenommen . 

Zu Z 34 (§ 69 Abs .  3) :  Da s ich d ie  Best immung des Abs. 2 l it .  c in  der Praxis a ls et  as zu eng 

erwiesen hat, wird durch den neu geschaffenen Abs. 3 d iese Best immung auch auf Kle nmotorrä­

der erweitert. 
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Zu Z 35 (§ 76 a Abs. 5): Auch mit der E inführung der neuen l it .  d in d ieser Best immung wurde 

e inem d ringenden Erfordernis der Praxis Rechnung getragen. Durch d ie Formul ierung wird 

a l lerd ings klar gestel lt ,  daß das bloße Durchfahren von Fußgängerzonen m it Krankentrans­

portfahrzeugen n icht zulässig ist . Notwendig war d ie  E inführung d ieser Bestimmung , wei l  es immer 

wieder erforderl ich ist ,  Patienten mit Krankentransportfahrzeugen von ihrem Wohnort in  einer 

Fußgängerzone abzuholen oder sie dorthin zurückzubringen, ohne daß zug le ich d ie Vorausset­

zungen für d ie Verwendung von B lau l icht oder Folgetonhorn - das heißt ,  d ie Voraussetzungen für 

eine E insatzfahrt - vorl iegen . 

Zu Z 36 (§ 76 b Abs. 1 ) : Es hat sich i n  Bezug auf Wohnstraßen als notwend ig erwiesen ,  auch 

Feuerwehren in Ausübung des D ienstes das Befahren zu gestatten .  

Zu  Z 37 (§ 76 b Abs. 5): M it der Schaffung d ieser Best immung wird eine b isher bestehende 

gesetzl iche Lücke gesch lossen .  Obwoh l  die Verkehrszeichen "Wohnstraße" und "Ende einer 

Wohnstraße" bereits seit langem gesetzl ich vorgesehen sind .(§ 53 Abs. 1 Z.  9 c und 9 d), fehlte 

b isher eine Bestimmung ,  wonach e ine Verordnung , m it der eine Straße zur Wohnstraße erklärt 

wurde, mit d iesem Zeichen kundzumachen war. 

Zu Z 38 (§ 84 Abs. 1 ) : Es wird hier led ig l ich eine redaktionel le Anpassung an das neu geschaffene 

Verkehrszeichen "Verkehrsfunk" vorgenommen. 

Zu Z 39 (§ 88 Abs. 1 ): Es handelt sich um eine redaktionel le Anpassung an den neuen § 88a. 

Zu Z 40 (§ 88 Abs. 2): Es handelt sich um eine redaktionel le Anpassung an den neuen § 88a . .  

H i ns ichtl ich der Benützung von Gehsteigen und Gehwegen ble ibt d ie Rechtslage unverändert ;  d ie 

d iesbezügl ichen Best immungen werden nur aus Gründen der Ü bersichtl ich keit aus dem § 88 Abs. 

2 i n  d ie neue Best immung verlagert. 
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Zu Z 4 1  (§ 88a): M it d ieser Bestimmung wird insbesondere der immer mehr zu eine Massen­

sport werdenden Verwendung von sogenannten " In l ine-Skates" Rechnung getragen; 

s ich h ierbei um Rol lschuhe, bei denen d ie Räder n icht paarweise, sondern in  einer R 

e inander angebracht sind . Da d ie Fortbewegung mit solchen Rol lschuhen wesentl i  h höhere 

Geschwind igkeiten nach s ich zieht, als sie von Fußgängern erreicht werden , sol l  z r Konfl ikt­

vermeidung in Zukunft das Befahren von Radfahranlagen mit Rol lschuhen g rundsätzl ic gestattet 

sein .  Wei l  es aber einerseits von der Gestaltung der Radfahranlage abhängt, ob eine enützung 

durch Ro l lschuhfahrer sinnvoll und unbedenkl ich ist, und es s ich andererseits bei den 

Radfahran lagen um Straßen hande lt , hat die Behörde die Mögl ichkeit ,  durch Verordnu g gemäß 

§ 43 StVO d ie Benützung durch Rol lschuhfahrer zu verbieten , wenn d ies im kon reten Fal l 

geboten erscheint .  

Da d ie  Fortbewegung m it Rol lschuhen immer weitere Verbreitung findet und s ich n ich mehr nur 

auf Zwecke der Freizeitbeschäftig ung oder der sportl ichen Betätigung beschränkt, ist ie Schaf­

fung eigener Regeln für das Verhalten von und gegenüber Rol lschuhfahrern angezeigt. I n  Verbin­

dung m it der neugeschaffenen Benützungserlaubnis von Radfahranlagen für Rol lschuh ahrer und 

der bereits bisher bestehenden Mögl ichke it des Rol lschuhfahrens auf Gehsteigen und ehwegen 

waren Bestimmungen zu schaffen,  die das Verhältn is der Rol lschuhfahrer und derje igen Ver­

kehrste i l nehmer, deren Verkehrsflächen sie m itbenützen , i n  geordnete Bahnen lenken. 

Zu Z 42 (§ 89a Abs. 2a l it .  d): In l it .  d wurde eine redaktionel le  Anpassung an den ne gefaßten 

§ 29b vorgenommen. 

Zu Z 43 (§ 93 Abs.  1 ) :  I n  der Vergangenheit kam es versch iedent l ich zu Auslegungs chwierig­

keiten , ob sich d ie Ausnahme auf land- und forstwirtschaftl ich genutzte oder land- un forstwirt­

schaftl ich gewidmete Liegenschaften bezieht. Die neue Formul ierung ste l lt klar, daß s auf d ie 

N utzung der Liegenschaft ankommt, was auch "dem Sinn der Bestimmung entspricht: land- und 

forstwirtschaftl iche Tätigkeiten auf der Liegenschaft sol len n icht. erschwert werden.  
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Zu Z 44 (§ 94 b Abs. 1 l i t .  h) :  Unter den i n  Abs. 1 genannten Voraussetzungen ste l lt s ich auch die 

Feststel lung unfal lverhütender Maßnahmen gem. § 96 Abs. 1 a ls eine Angelegenheit dar, d ie in  

d ie Zuständ igkeit der Bezirksverwaltungsbehörde fäl lt .  M it der E inführung der neuen l it .  h wird d ies 

nunmehr k largestel lt .  

Zu Z 45 (§ 94b Abs. 2 l it .  a): H ier wurde eine redaktionel le Anpassung an den neugefaßten § 29b 

vorgenommen . 

Zu Z 46 (§ 94d Z 4) :  Es handelt sich um eine Anpassung an den neugefaßten § 88 Abs. 1 .  D ie 

lokale Behörde kann auf Gemeindestraßen am besten beurtei len , ob d ie Anlage einer Radfahr­

an lage es erfordert, das Rol l schuhfahren zu verb ieten.  Das Verbot für Rol lschuhfahrer, best immte 

Radfahranlagen auf Gemeindestraßen zu benützen , stel lt sich somit a ls  eine Angelegenheit dar, 

d ie  überwiegend im I nteresse der durch die Gemeinde verkörperten Gemeinschaft gelegen und 

geeignet ist ,  durch d iese Gemeinschaft i nnerha lb  ihrer Grenzen besorgt zu werden.  Da es sich 

sohin im  Sinne des B-VG um eine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde 

hande lt , war die Besorgung d ieser Angelegenheiten in die Aufzählung des § 94d StVO auf­

zunehmen.  

Zu Z 47 (§ 95 Abs. 1 b) :  M it der  Rückübertragung bestimmter Angelegenheiten der Vol lziehung 

der Straßenverkehrsordnung von der Bundespol izeid i rektion L inz auf die Bezirksverwaltungs­

behörde (den Magistrat) wird einem Wunsch des Landes Oberösterreich Rechnung getragen. Die 

Best immung erlangt erst Wirksamkeit, sobald das Land Oberösterreich ein · entsprechendes 

Landesgesetz erlassen hat. 

D iese Hegelung entspricht inhaltl ich jener Bestimmung , d ie im Rahmen der 1 9 . StVO-Novel le für 

d ie Bundespol ize id irektion Wien e ingeführt wurde.  

Zu Z 48 (§ 97 Abs.  1 a und 2) :  Durch d ie Neufassung d ieser Bestimmung wird nunmehr er­

mög l i cht, daß auch Organe der Zol lwache an der Vollziehung der Straßenverkehrsordnung 

m itwirken .  D ies hat sich i nsbesondere im Bereich von Grenzübergängen als notwendig und 

wünschenswert herausgestel lt .  Weiters sol l die Verkehrsregelung durch Arm- oder L ichtzeichen 
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grundsätzl ich a l len mit der Maute inhebung betrauten Organen e ingeräumt werden; e sol l keine 

Rolle spielen , ob es s ich dabei um Organe des Straßenerhalters oder einer Mautgesel l  chaft oder 

sonstige Organe handelt. 

In Abs .  2 wurde zum e inen eine redakt ionel le Anpassung an den neu gefaßten Ab . 1 a vor­

genommen , in dem nunmehr auch d ie Organe der Zol lwache i n  d ieser Best immu g erwähnt 

werden. Weiters wurde die Best immung i nsofern umgestaltet, a ls  n icht mehr geregelt wi d, wer d ie 

Vere id igung der Straßenaufsichtsorgane vorzunehmen hat. Während sich d ie  Tat ache der 

Vereid igung an s ich sowie d ie  Ausstattung m it einem Dienstabzeichen noch a ls untrenn ar m it der 

Vol lziehung verknüpft darstel len,  ist es Sache des Organisationsrechts und damit der andesge­

setzgeber im S inne des Art. 15 B-VG dafür zuständ ig ,  zu regeln , wer im E inzelfal l  iese Ver­

eid igung vorzunehmen hat. I m  S i nne d ieser Neuregelung konnte daher auch d ie B 

über d ie Vere id igung der Bundesgendarmerie ,  der Bundes- oder Gemeindesicher e itswache 

sowie der Zol lwache durch d ie jewei l ige D ienstbehörde entfa l len . 

Zu Z 49 (§ 97 Abs 5): Es hat s ich gezeigt ,  daß es in der Praxis immer wieder not endig ist, 

Lenker n icht nur durch optische, sondern auch durch akustische Zeichen zum An a lten auf": 

zufordern . D iesem Erfordernis wird durch d'ie Neufassung d ieser Best immung Rechn ng getra­

gen .  Auch hat s ich d ie Bestimmung in der Praxis insofern a ls zu eng erwiesen,  a ls s genannte 

Verkehrserhebungen (wie etwa Verkehrszäh lungen, usw. ) einen unverzichtbaren Besta dte i l  einer 

effekt iven Vollziehung der Straßenverkehrsordnung b i lden,  es jedoch b isher n icht mögl i  

Durchführung solcher Verkehrserhebungen d i e  Lenker zum Anhalten aufzufordern .  

Z u  Z 5 0  (§ 99 Abs. 7) : Österreich verfügt an mehreren Grenzübergängen über s genannte 

"vorgeschobene Grenzabfertigungsstel len" ,  das sind österreichische Grenzabfert igungs tei len , d ie 

s ich geograph isch gesehen auf dem Gebiet des jewei l igen Nachbarstaates befinden. rundlage 

dafür ist jewei ls  e in b i latera ler Staatsvertrag , der österreichischen Organen die Vor ahme der 

Grenzabfertigung auf dem Gebiet des Nachbarstaates erlaubt. I n  der Vergangen eit traten 

wiederholt Rechtsunsicherheiten insbesondere im Zusammenhang m it a l kohol isierte Lenkern 

a uf, deren Alkoho l isierung bereits bei der Grenzabfertigungsste l le erkannt wurde:  wed r für eine 

Bestrafung noch für d ie Verweigerung der E inreise fand s ich eine eindeutige Rechtsno m .  Durch 

d i e  neue Bestimmung wird e inerseits k largestel lt ,  daß auch d ie  Vollziehung der Straße verkehrs-
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ordnung zu den Angelegenheiten der Grenzabfert igung zählt (und somit von österreichischen 

Organen wahrgenommen werden darf) , und andererseits , daß bereits bei Ü bertretungen der StVO 

auf dem Gebiet der vorgeschobenen Grenzkontrol lsteI le - also außerhalb des österreichischen 

Staatsgebiets - e ine Verwaltungsubertretung nach der Straßenverkehrsordnung vorl iegt. Sch l ieß­

l ich wird durch d ie Bestimmung auch eine Ang leichung an d ie  Rechtslage nach dem Kraftfahr­

gesetz erzie lt. 

Zu Z 5 1  (§ 1 03 Abs.4): In Verbindung mit  der Rückübertragung von Vol lzugsangelegenheiten von 

der  Bundespol ize id i rektion L inz auf d ie Bezirkesverwaltungsbehörde ist d ie vorliegende Regelung 

im I nteresse der Rechtssicherheit geboten . 

Zu Z 52 (§ 1 04 Abs. 8): Da es sich bei den Verordnungen auf Grund des neuen § 66 um tech­

n ische Vorschriften handelt, s ind sie vor der Kundmachung gemäß § 2 Abs. 1 des Notifikations­

gesetzes ,  BGB I . Nr .  1 80/1 996 , der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu notifizieren.  

Solche technischen Vorschriften dürfen frühestens drei Monate nach Einlangen der Notifikation bei 

der Europäischen Kommission in  Kraft treten ,  wobei zu bedenken ist ,  daß die Kommission 

St i l lhaltefristen in  versch iedener Länge aussprechen kann .  Da somit das genaue Inkrafttreten der 

Verordnungen zum Zeitpunkt des I nkrafttretens der vorl iegenden Novel le n icht abgeschätzt 

werden kann, andererseits aber e in rechtsfreier Raum durch das I nkrafttreten der §§ 65 Abs .3  und 

66 in der neuen Fassung sowie das Außerkrafttreten des § 67 verm ieden werden muß, wurde d ie 

vorl iegende Formul ierung gewählt . 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

GELTI� NDER TEXT 

§ 2 .  ( 1 )  Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt a ls 

1 .  Gc. 

7. Radfahrstreifen: ein für den Fahrradverkehr bestimmter und besonders gekennzeichneter 

Teil der Fahrbahn, wobei der Verlauf durch wiederholte Markierung mit Fahrradsymbolen 

und das Ende durch die Schriftzeichenmarkierung Ende angezeigt wird; 

7a 1 2. 

1 2a .  Radfahrerüberfahrt ein auf beiden Seiten durch gleichmäßig unterbrochene Quermarkie­

rungen gekennzeichneter, für die Überquerung der Fahrbahn  durch Radfahrer bestimmter 

Fahrbahnteil; 

1 3 . 2 1 .  

22: Fahrrad: ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen Kraft 

auf die Antriebsräder ausgestattet ist; 

23 . . . .  30. 

- 1 -

NEUE FASSUNG 

§ 2. ( 1 )  Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

1 .  bis Gc. unverändert 

7 . Radfahrstreifen: ein für den Fahrradverkehr bestimmter und besonders gekennzeichne­

ter Teil der Fahrbahn ,  wobei der Verlauf durch wiederholte Markierung mit Fahrrad­

symbolen und das Ende, sofern an den Radfahrstreifen nicht eine andere Radfahranlaqe 

unmittelbar anschließt, durch ein durchgestrichenes Fahrradsymbol anzuzeigen ist ;  

7a. bis 1 2 .  unverändert 

1 2a Radfahrerüberfahrt: ein auf beiden Seiten durch gleichmäßig unterbrochene Querma rkie­

rungen gekennzeichneter, für die Überquerung der Fahrbahn durch Radfahrer besti mm­

ter Fahrbahnteil; ist unmittelbar neben der Radfahrerüberfahrt ein SChutzweg markiert, 

so kann auf dieser Seite der Radfahrerüberfahrt die Quermarkierung entfal len; 

1 3 . bis 2 1 .  unverändert 

22.  Fahrrad: 

a) ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen IKraft 

auf die Antriebsräder ausgestattet ist, 

b) ein elektrisch angetriebenes Fahrrad im Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1 967, 

c) ein Roller, das ist ein im wesentlichen wie ein Fahrzeug gemäß l it .  a gebautles 

Fahrzeug, das jedoch unmittelbar durch menschliche Kraft angetrieben wird, oder 

d) ein elektrisch angetriebener Roller, dessen Antrieb dem eines Elektrofahrrads 11m 

Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1 967 entspricht; 

23. bis 30. unverändert 

3 1 . Arbeitsfahrt eine von einem Fahrzeug des Straßendienstes für die Straßenpfiegle, 

Straßenreinigung und dergleichen durchgeführte Fahrt, die darauf ausgerichtet ist ,  die 

Arbeiten vom fahrenden Fahrzeug alls zu verrichten. 
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Besondere Sicherungsmaßnahmen gegen Beeinträchtigung durch Alkohol 

§ 5. (1) Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf 

ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 

0,8 gll (0,8 Promille) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0 ,4 mgll oder 

darüber gilt der Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt. 

(2) . .  ' (4) 

(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind weiters berechtigt, Personen, von denen vermutet 

werden kann,  daß sie sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befinden, zum 

Zweck der Feststellung des Grades der Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem im öffentli­

chen Sanitätsdienst stehenden oder bei einer Bundespolizeibehörde tätigen Arzt zu bringen, 

sofern eine Untersuchung gemäß Abs. 2 

1 .  keinen den gesetzlichen Grenzwert gemäß Abs. 1 übersteigenden Alkoholgehalt ergeben 

hat oder 

2 .  aus  in der  Person des Probanden gelegenen Gründen nicht möglich war. 

Wer zum Zweck der Feststellung des Grades der Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem 

Arzt gebracht wird, hat sich einer Untersuchung durch diesen zu unterziehen. 

(6) . . .  (9) 

§ Sb. Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, Personen, die sich offenbar in einem 

durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befinden (§ 5 Abs. 1 ) ,  an der Lenkung 

oder Inbetriebnahme eines Fahrzeuges zu hindern. Zu diesem Zweck sind, falls erforderlich, 

je nach Lage des Falles und Art des Fahrzeuges, Zwangsmaßnahmen, wie etwa Abnahme der 

Fahrzeugschlüssel, Absperren oder Einstellen des Fahrzeuges u .  dgl . ,  anzuwenden. Solche 

Zwangsmaßnahmen sind unverzüglich aufzuheben, wenn bei der Person, gegen die sie 

- 2 -

Besondere Sicherungsmaßnahmen gegen Beeinträchtigung durch Alkohol 

§ 5. ( 1 )  Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf 

ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen . Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 

0 , 5  gll (0 ,5 Promil le) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,25 m9" 

oder darüber gilt der Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt. 

Abs. 2 bis 4 unverändert 

(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind weiters berechtigt, Personen , von denen vermutet 

werden kann, daß sie sich in  einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befinden, zum 

Zweck der Feststellung des Grades der Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem im öffentli­

chen Sanitätsdienst stehenden oder bei einer Bundespolizeibehörde tätigen Arzt oder - sofern 

dieser eine Physikatsprüfung gemäß der Verordnung des Ministers des Innern vom 2 1 .  IlIIälrz 

1 873 betreffend die Prüfung der Ärzte und Tierärzte zur Erlangung einer bleibenden Anstellung 

im öffentlichen Sanitätsdienst bei den politischen Behörden ,  BGBI . Nr: 37/1 873 i . d .F .  BGE!l . N r. 

294/1 986, abgelegt hat - zum diensthabenden Arzt einer öffentlichen Krankenansta It zu 

bringen, sofern eine Untersuchung gemäß Abs. 2 

1 .  keinen den gesetzlichen Grenzwert gemäß Abs. 1 übersteigenden Alkoholgehallt nr-

geben hat oder 

2 .  aus in der Person des Probanden gelegenen Gründen nicht möglich war. 

Wer zum Zweck eier Feststellung des Grades der Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem 

Arzt gebracht wird, hat s ich einer Untersuchung durch diesen zu unterziehen. 

Abs. 6 bis 9 unverändert 

Zwangsmaßnahmen bei Alkoholisierung 

§ Sb. Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, Personen, die sich offenbar in einem 

durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befinden (§ 5 Abs. 1 ) ,  an der Lenl�ung 

oder Inbetriebnahme eines Fahrzeuges zu hindern. Zu diesem Zweck sind, falls erforderlich, 

je nach Lage des Falles und Art des Fahrzeuges, Zwangsmaßnahmen, wie etwa Abnahme der 

Fahrzeugschlüssel ,  Absperren oder Einstellen des Fahrzeuges, Anlegen von Radklamrnern 

und dergleichen,  anzuwenden. Solche Zwangsmaßnahmen sind unverzüglich aufzuheben ,  
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angewendet worden sind, der durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigte Zustand nicht mehr 

gegeben und ihr auch nicht ein zum Lenken des betreffenden Fahrzeuges allenfalls nötiger 

Führerschein nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften abgenommen ist oder wenn eine 

andere Person, bei der keine Hinderungsgründe gegeben sind, beabsichtigt, das Fahrzeug in 

Betrieb zu nehmen und zu lenken. 

Verhalten bei Bodenmarkierungen 

§ 9. ( 1 )  . 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, hat einem Fußgänger, der 

sich auf einem Schutzweg befindet oder diesen erkennbar benützen wi l l ,  das unbehinderte und 

ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zu diesem Zweck darf sich der 

Lenker eines solchen Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit einer solchen Geschwindigkeit 

näbem, daß er das Fahrzeug vor dem SChutzweg anhalten kann, und er hat, falls erforderlich, 

vor dem SChutzweg anzuhal!en: In gleicher Weise hat sich der Lenker eines Fahrzeuges, das 

kein Schienenfahrzeug ist, vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten ,  um einem Radfahrer, der 

sich auf einer solchen Radfahrerüberfahrt befindet oder diese erkennbar benützen wil l ,  das 

ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. 

(3) . . . (5) 

- 3 -

wenn bei der Person, gegen die sie angewendet worden sind, der durch Alkohol oder Suchtgift 

beeinträchtigte Zustand nicht mehr gegeben und ihr auch nicht ein zum Lenken des betreffen­

den Fahrzeuges allenfal ls nötiger Führerschein nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften 

abgenommen ist oder wenn eine andere Person, bei der keine Hinderungsgründe gegeben 

sind, beabsichtigt, das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und zu lenken. 

Fahrordnung auf Radfahranlagen 

§ 8a. ( 1 )  Ein Radfahrstreifen darf nur in  der dem angrenzenden Fahrstreifen entsprechenden 

Fahrtrichtung befahren werden; diese Fahrtrichtung ist auch auf einer Radfahrerüberfahrt 

einzuhalten, die an den Radfahrstreifen anschl ießt . 

(2) Abgesehen von Abs. 1 dürfen Radfahranlagen in beiden Fahrtrichtungen befahren werden,  

sofern sich aus Bodenmarkierungen (Richtungs'pfeilen) n ichts anderes ergibt. 

Verhalten bei Bodenmarkierungen 

§ 9 .  ( 1 )  unverändert 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, hat einem Fußgänger oder 

Rollschuhfahrer, der sich auf einem Schutzweg befindet oder diesen erkennbar benützen wil l ,  

das unbehinderte und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zu diesem 

Zweck darf sich der Lenker eines solchen Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit einer solch4:ln 

Geschwindigkeit nähern, daß er das Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten kann, und er hat, 

falls erforderlich, vor dem Schutzweg anzuhalten . In gleicher Weise hat sich der Lenker eines 

Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten, um 

einem Radfahrer oder Rollschuhfahrer, der  sich auf einer solchen Radfahrerüberfahrt befindet 

oder diese erkennbar benützen wi l l ,  das ungefährdete Überqueren der Fahrbahn  zu ermögli­

chen. 

Abs. 3 bis 5 unverändert 
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(6) Sind auf der Fahrbahn für das Einordnen zur Weiterfahrt Richtungspfeile angebracht, so 

haben die Lenker ihre Fahrzeuge je nach der beabsichtigten Weiterfahrt einwordnen. Die 

Lenker von Fahrzeugen müssen jedoch auch dann im Sinne der Richtungspfeile weiterfahren, 

wenn sie sich nicht der beabsichtigten Weiterfahrt entsprechend eingeordnet haben. Radfahrer 

können durch Hinweiszeichen von der Verpflichtung des Einordnens nach Richtungspfeilen 

befreit werden; sie haben sich entsprechend den Hinweiszeichen zu verhalten. 

(7) . . .  (8) 

Einordnen 

§ 1 2 .  ( 1 )  . . .  (4) 

(5) Müssen Fahrzeuge vor Kreuzungen, Straßenengen, schienengleichen Eisenbahnübergän­

gen und dergleichen angehalten werden, so dürfen die Lenker einspuriger, später ankommen­

der Fahrzeuge nicht neben oder zwischen den bereits angehaltenen Fahrzeugen vorfahren, 

um sich mit ihren Fahrzeugen weiter vorne aufzustellen. Dies gilt nicht für Radfahrer, wenn für 

das Vorfahren ausreichend Platz vorhanden ist und die Lenker von Fahrzeugen, die ihre 

Absicht zum Abbiegen angezeigt haben, beim Abbiegen nicht behindert werden. 

Einbiegen, Einfahren und Ausfahren 

§ 1 3. ( 1 )  . . .  (3) 

- 4 -

(6) Sind auf der Fahrbahn für das Einordnen zur Weiterfahrt Richtungspfeile angebracht ,  so 

haben die Lenker ihre Fahrzeuge je nach der beabsichtigten Weiterfahrt einzuordnen. Die 

Lenker von Fahrzeugen müssen jedoch auch dann im Sinne der Richtungspfeile weiterfahren, 

wenn sie sich nicht der beabsichtigten Weiterfahrt entsprechend eingeordnet haben.  Radfahrer 

und Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs können durch Hinweiszeichen von der Verpflichtung 

des Einordnens nach Richtungspfeilen befreit werden; sie haben sich entsprechend den 

Hinweiszeichen zu verhalten .  

Abs.  7 und 8 unverändert 

Einordnen 

§ 1 2 .  ( 1 )  bis (4) unverändert 

(5) Müssen Fahrzeuge vor Kreuzungen, Straßenengen, schienengleichen Eisenbahnübergän­

gen und dergleichen angehalten werden, so dürfen die Lenker einspuriger, später ankommen­

der Fahrzeuge nur dann neben oder zwischen den bereits angehaltenen Fahrzeugen vorfah­

ren ,  um sich mit ihren Fahrzeugen weiter vorne aufzustellen, wenn dadurch die Lenker von 

Fahrzeugen, die ihre Absicht zum Abbiegen angezeigt haben, beim Abbiegen n icht behindert 

werden. 

Einbiegen, Einfahren und Ausfahren 

§ 1 3. ( 1 )  . . . (3) unverändert 

(4) Beim Einbiegen in eine Fahrbahn hat der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahr­

zeug ist, einem Fußgänger, der die Fahrbahn bereits betreten hat, das unbehinderte und 

ungefährdete Überqueren dieser Fahrbahn zu ermöglichen . 
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Vorbeifahren 

§ 1 7 . ( 1 ) . .  (2a) 

(3) Das V?rbeifahren an Fahrzeugen, die vor einem Schutzweg anhalten, um Fußgängern das 

Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, sowie an Fahrzeugen, die vor einer Radfahrer­

überfahrt anhalten, um Radfahrern das Benützen der RadfahrerLiberfahrt zu ermöalichen, ist 

verboten, 

(4) .. , 

Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 

§ 26a. ( 1 )  Die Lenker von Fahrzeugen des Öffentlichen Sicherheitsdienstes sind bei Fahrten, 

soweit dies für die ordnungsgemäße Ausübung des Dienstes erforderlich ist, an Halte- und 

Parkverbote, an Fahrverbote gemäß § 52 1it. a Z 1 ,  Z 6a, Z 6b, Z 6c, Z 6d, Z 7b, Z 8a, Z 8b und 

Z Bc und an die Verbote bezüglich des Zufahrens zum l inken Fahrbahnrand nicht gebunden. 

Sie dürfen auch Fahrstreifen und Straßen für Omnibusse benützen. Sie dürfen dabei aber nicht 

Personen gefährden oder Sachen beschädigen. 

( l a) . . .  (4) 

Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr 

§ 27. ( 1 ) Die Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes, wie Streufahrzeuge, Schnee­

räumfahrzeuge und -geräte, Arbeitsmaschinen und sonstige Fahrzeuge, die für den Straßen­

bau, d ie Straßenerhaltung, die Straßenpflege, die Straßenreinigung oder die Instandhaltung 

von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, der öffentlichen Beleuchtung 

oder der Straßenbahnanlagen verwendet werden, sind bei Arbeitsfahrten an die Bestimmun­

gen über das Verhalten bei Bodenmarkierungen und über das Einordnen sowie an Zufahrts­

beschränkungen, an Halte- und Parkverbote und an die Verbote bezüglich des Zufahrens zum 

linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch durch Nebenfahrbahnen durchfahren 

sowie an Schutzinseln in Einbahnstraßen oder in einer Fahrbahnhälfte, für die das Gebot, 

rechts vorbeizufahren, angeordnet ist, l inks vorbeffahren und dürfen die Betriebszufahrten und 

- 5 -

Vorbeifahren 

§ 1 7 . ( 1 )  bis (2a) unverändert 

(3) Das Vorbeifahren an Fahrzeugen, die vor einem SChutzweg oder einer RadfahrerLiberfahrt 

anhalten ,  ist verboten .  

Abs. 4 unverändert 

Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 

§ 26a . ( 1 )  Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Mi liWr­

streife sind bei Fahrten, soweit dies für die ordnungsgemäße Ausübung des Dienste!; er­

forderlich ist, an Halte- und Parkverbote, an Geschwindigkeitsbeschränkungen, an Fahrverbote 

gemäß § 52 l it .  a Z 1 ,  Z 6a, Z 6b, Z Gc, Z Gd, Z 7a, Z 7b, Z 8a, Z 8b und Z Bc und an clie 

Verbote bezüglich des Zufahrens zum l inken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch 

Fahrstreifen und Straßen für Omnibusse benützen. Sie dürfen dabei aber. nicht Personen 

gefährden oder Sachen beschädigen. 

Abs. 1 a bis 4 unverändert 

Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr 

§ 27. ( 1 )  Die Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes, wie Streufahrzeuge, Schne,eriiurn­

fahrzeuge und -geräte, Arbeitsmaschinen und sonstige Fahrzeuge, die für den Straßenballl, die 

Straßenerhaltung, die Straßenpflege, die Straßenreinigung oder die Instandhaltung von 

Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, der öffentlichen Beleuchtung oder 

der Straßenbahnanlagen verwendet werden ,  sind bei der Durchführung von Arbeiten al1 die 

Bestimmungen über das Verhalten bei Bodenmarkierungen und über das Einordnen sowie an 

Zufahrtsbeschränkungen , an Halte- und Parkverbote und an die Verbote bezüglich des 

Zufahrens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch durch Nebenfahrbahnen 

durchfahren sowie an Schutzinseln in Einbahnstraßen oder in  einer Fahrbahnhälfte, für die das 

Gebot, rechts vorbeizufahren, angeordnet ist ,  l inks vorbeifahren und dürfen die Betriebszufahr-
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-abfahrten sowie die Betriebsumkehren einer Autobahn befahren. Weiters dürfen die Lenker 

von Fahrzeugen des Straßendienstes auch auf der l inken Fahrbahnseite fahren, wenn durch 

die Ausstattung dieser Fahrzeuge oder durch sonstige Maßnahmen in ausreichender Weise für 

die Sicherheit anderer Straßenbenützer gesorgt ist. 

(2) Al le Straßenbenützer haben unbeschadet der Bestimmungen des § 26 Abs. 5 über das 

Verhalten gegenüber Einsatzfahrzeugen den Fahrzeugen des Straßendienstes, wenn sie sich 

auf einer Arbeitsfahrt befinden, insoweit Platz zu machen, als dies zur Erreichung des Zwek­

kes der jeweiligen Arbeitsfahrt notwendig ist. Entgegenkommenden Fahrzeugen des Straßen­

dienstes, die auf einer Arbeitsfahrt die linke Fahrbahnseite benützen, ist l inks auszuweichen. 

(3) Bei Arbeitsfahrten dürfen die Lenker von Fahrzeugen der Mül labfuhr durch Nebenfahr­

bahnen durchfahren und sind an Zufahrtsbeschränkungen und an Halteverbote nicht gebun­

den, sofern dies der Arbeitseinsatz erfordert und der übrige Verkehr dadurch nicht wesentlich 

beeinträchtigt wird. 

(4) Die Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr haben bei Arbeitsfahr­

ten die an den Fahrzeugen angebrachten Warnleuchten mit gelbrotem Licht einzuschalten. Die 

eingeschaltete Warnleuchte gi lt als ausreichender Hinweis auf Gefahren im Sinne des § 43 

Abs. 6 .  

Gehbehinderte Personen 

§ 2gb. ( 1 )  Dauernd stark gehbehinderte Personen dürfen 

a)  auf  StraßensteIlen, für d ie durch das Straßenverkehrszeichen Halten und Parken verbo­

ten ein· Halte- und Parkverbot kundgemacht ist, 

b) entgegen der Vorschrift des § 23 Abs. 2 über das Abstellen eines Fahrzeuges am Rand 

der Fahrbahn, 

mit dem von ihnen selbst gelenkten Fahrzeug oder mit einem Fahrzeug, das sie als Mitfahrer 

benützen,  zum Aus- oder Einsteigen einschließlich des Aus- oder Ein ladens der für die 

gehbehinderte Person nötigen Behelfe (wie etwa ein Rollstuhl u .  dgl . )  für die Dauer dieser 

Tätigkeiten halten. 

- 6 -

ten und -abfahrten sowie die Betriebsumkehren einer Autobahn befahren.  Weiters dürfen die 

Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes auch auf der linken Fahrbahnseite fahren, wenn 

durch die Ausstattung dieser Fahrzeuge oder durch sonstige Maßnahmen in  ausreichender 

Weise für die Sicherheit anderer Straßenbenützer gesorgt ist. 

(2) Alle Straßenbenützer haben unbeschadet der Bestimmungen des § 26 Abs. 5 über d:3S 

Verhalten gegenüber Einsatzfahrzeugen den Fahrzeugen des Straßendienstes bei der Durch­

führung von Arbeiten insoweit Platz zu machen, als dies zur Erreichung des Zweckes notwen­

dig ist . Entgegenkommenden Fahrzeugen des Straßendienstes, die bei der Durchführungl von 

Arbeiten die l inke Fahrbahnseite benützen,  ist l inks auszuweichen. 

(3) Die Lenker von Fahrzeugen der Müllabfuhr dürfen durch Nebenfahrbahnen durchfahren und 

sind an Zufahrtsbeschränkungen und an Halteverbote nicht gebunden , sofern dies der Arbeits­

einsatz erfordert und der übrige Verkehr dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

(4) Die Lenker von Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr haben bei der Durch­

führung von Arbeiten die an den Fahrzeugen angebrachten Warnleuchten mit gelbrotem Licht 

einzuschalten. Die eingeschaltete Warnleuchte gilt als ausreichender Hinweis auf Gefahren ilm 

Sinne des § 43 Abs. 6 .  

Gehbehinderte Personen 

§ 2gb. ( 1 )  Die Behörde hat Personen,  die dauernd stark gehbehindert sind, auf deren Ansu­

chen einen Ausweis über diesen Umstand auszufolgen. Inhalt und Form des Ausweises hat 

der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr durch Verordnung zu bestimmen .  

Be i  Wegfall der dauernd starken Gehbehinderung ist der Ausweis vom Inhaber der  aus-
. 
stel lenden Behörde unverzüglich abzuliefern; kommt der Inhaber dieser Verpfl ichtung nic.ht 

nach, so hat die Behörde den Ausweis zu entziehen. 
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· (2)  Ferner dürfen dauernd stark gehbehinderte Personen das von ihnen selbst gelenkte 

Fahrzeug oder Lenker von Fahrzeugen in der Zeit, in der sie eine dauernd stark gehbehinderte 

Person befördern, 

a) auf StraßensteI len, für die durch das Straßenverkehrszeichen Parken verboten ein 

Parkverbot kundgemacht ist, 

b) in  einer Kurzoarkzone ohne zeitliche Beschränkun 

c) auf Straßen, für die ein Parkverbot, das gemäß § 44 Abs. 4 kundzumachen ist, erlassen 

worden ist, und 

d) in einer Fußgängerzone während der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorgenommen 

werden darf, 

parken. 

(3) Beim Halten gemäß Abs. 1 hat der Inhaber eines Ausweises nach Abs. 4 oder 5 diesen 

den Straßenaufsichtsorganen auf Verlangen vorzuweisen. Beim Parken gemäß Abs. 2 sowie 

beim Halten oder Parken auf den nach § 43 Abs. 1 lit. d freigehaltenen StraßensteIlen hat der 

Ausweisinhaber den Ausweis bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen hinter der Windschutzscheibe 

und durch diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 

wahrnehmbar anzubringen 

(4) Die Behörde hat Personen, die dauernd stark gehbehindert sind, auf deren Ansuchen einen 

A usweis über diesen Umstand auszufolgen. Sofern die gehbehinderte Person selbst ein 

Kraftfahrzeug lenkt, ist auf dem Ausweis das kraftfahrrechtliche Kennzeichen des betreffenden 

Fahrzeuges gut sichtbar anzubringen, sonst ein Vermerk, daß von der gehbehinderten Person 

selbst kein Fahrzeug gelenkt wird. Inhalt und Form des Ausweises hat der Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr durch Verordnung zu bestimmen. Bei Wegfall der dauernd 

starken Gehbehinderung ist der Ausweis vom Antragsteller der ausstellenden Behörde 

unverzüglich abzuliefern. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für Inhaber eines Ausweises, der von einer 

aus ländischen Behörde oder Organisation ausgestellt worden ist und der im wesentlichen 

einem Ausweis nach Abs. 4 entspricht. 
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(2) Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 dürfen 

a) auf StraßensteIlen, für die durch das Straßenverkehrszeichen Halten und Parken verbo­

ten ein Halte- und Parkverbot kundgemacht ist, 

b) entgegen der Vorschrift des § 23 Abs. 2 über das Abstellen eines Fahrzeuges am Hand 

der Fahrbahn ,  

mit 

benützen,  zum Aus- oder Einsteigen einschließlich des Aus- oder Einladens der für dl�n 

Ausweisinhaber nötigen Behelfe (wie etwa ein Rollstuhl u. dgl . )  für die Dauer dieser Tätigkeiten 

halten. 

(3) Ferner dürfen Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 das von ihnen selbst gelenkte 

Fahrzeug oder Lenker von Fahrzeugen in  der Zei!, in der sie einen Inhaber eines Ausweises 

gemäß Abs. 1 befördern , 

a)  auf  StraßensteIlen, für die durch das Straßenverkehrszeichen Parken verboten ein 

Parkverbot kundgemacht ist, 

b) 

c) 

d) 

in einer Kurzparkzone ohne zeitliche Beschränkung, 

auf Straßen, für die ein Parkverbot, das gemäß § 44 Abs. 4 kundzumachen ist, erlassen 

worden ist, und 

in  einer Fußgängerzone während der Zeit, in  der eine Ladetätigkeit vorgenommen 

werden darf, 

parken . 

(4) Beim Halten gemäß Abs. 2 hat der Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 diesen den 

Straßenaufsichtsorganen auf Verlangen vorzuweisen.  Beim Parken gemäß Abs. 3 sowie beiim 

Halten oder Parken auf den nach § 43 Abs. 1 lit. d freigehaltenen StraßensteIlen halt der 

Ausweisinhaber den Ausweis bei  mehrspurigen Kraftfahrzeugen hinter der Windschutzscheibe 

und durch diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle glut 

wahrnehmbar anzubringen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 gelten auch für Inhaber eines Ausweises, der von einer 

ausländischen Behörde oder Organisation ausgestellt worden ist und der im wesentlichen 

einem Ausweis nach Abs. 1 entspricht. 
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Anbringungspflicht und Kosten 

§ 32. ( 1 )  Die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs sind, sofern sich aus 

den folgenden Absätzen nichts anderes ergibt, vom Straßenerhalter auf seine Kosten an­

zubringen und zu erhalten. Die Kosten der Anbringung und Erhaltung dieser Einrichtungen auf 

und an Kreuzungen sind von den beteiligten Straßenerhaltern entsprechend dem ALlsmaß des 

Verkehrs auf jeder Straße zu tragen. Die ErhaltLmg der Einrichtungen umfaßt auch ihre 

allenfalls notwendige Beleuchtung. Hinsichtlich des Hinweiszeichens Gottesdienste gi lt § 53 Z 

3a und hinsichtlich der Hinweiszeichen Pannenhilfe und Tankstelle § 84 Abs. 1 .  

(2) " (7) 

Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge 

§ 42. ( 1 ) . "  (2b) 

(3) Von dem im Abs. 2 angeführten Verbot sind Fahrten ausgenommen, die ausschließlich der 

Beförderung von Schlacht- oder Stechvieh oder leicht verderblichen Lebensmitteln, der 

Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten, unaufschiebbaren Reparaturen an Kühlanlagen, 

dem Abschleppdienst, der Pannenhilfe, dem Einsatz in  Katastrophenfällen, dem Einsatz von 

Fahrzeugen des Straßenerhalters zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs, dem Einsatz 

von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Müllabfuhr oder dem Einsatz von 

Fahrzeugen eines Linienverkehrsunternehmens zur Aufrechterhaltung des regelmäßigen 

Linienverkehrs dienen, sowie unaufschiebbare Fahrten mit Lastkraftwagen des Bundesheeres 

und mit selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen und Fahrten im Ortsgebiet an 

den letzten beiden Samstagen vor dem 24, Dezember. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für 

die Beförderung von Großvieh auf Autobahnen. 

(4) Zur Verhinderung von Übertretungen der in  Abs. 1 und 2 angeführten Verbote sowie einer 

Verordnung nach Abs. 5 ist, falls erforderlich, ein für eine Fahrt m it dem betreffenden Kraftfahr­

zeug nötiges Dokument abzunehmen oder eine der im § 5 b angehjhrten Zwangsmaßnahmen 

anzuwenden. Die getroffene Maßnahme ist mit Ablauf der im Abs. 1 bzw. der in einer Ver­

ordnung nach Abs. 5 angefLihrten Zeit aufzuheben. 

- 8 -

Anbringungspflicht und Kosten 

§ 32. ( 1 ) Die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs sind, sofern sich aus 

den folgenden Absätzen nichts anderes ergibt, vom Straßenerhalter auf seine Kosten an­

zubringen und zu erhalten. Die Kosten der Anbringung und Erhaltung dieser Einrichtunnen auf 

und an Kreuzungen sind von den beteiligten Straßenerhaltern entsprechend dem Ausmaß, dies 

Verkehrs auf jeder Straße zu tragen. Die Erhaltung der Einrichtungen umfaßt auch ihre 

allenfalls notwendige Beleuchtung. Hinsichtlich des Hinweiszeichens Gottesdienste g i lt § 53 

Abs. 1 Z 3a und hinsichtlich der Hinweiszeichen Pannenhilfe, Verkehrsfunk und Tankstelle, § 

84 Abs. 1 .  

Abs. 2 bis 7 unverändert 

Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge 

§ 42. ( 1 ) bis (2b) unverändert 

(3) Von dem im Abs. 2 angeführten Verbot sind Fahrten ausgenommen, die ausschließlich der 

Beförderung von Schlacht- oder Stechvieh oder leicht verderblichen Lebensmitteln ,  deren 

Haltbarkeit mit wenigen Tagen begrenzt ist , der Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten ,  

unaufschiebbaren Reparaturen an Kühlanlagen, dem Abschleppdienst, der Pannenhilfe, dem 

Einsatz in Katastrophenfällen, dem Einsatz von Fahrzeugen des Straßenerhalters zur 

Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs, dem Einsatz von Fahrzeugen des öffentlichen Si­

cherheitsdienstes, der Müllabfuhr oder dem Einsatz von Fahrzeugen eines Linienverkehrs­

unternehmens zur Aufrechterhaltung des regelmäßigen Linienverkehrs dienen, sowie unauf­

schiebbare Fahrten mit Lastkraftwagen des Bundesheeres und mit selbstfahrenden landwirt­

schaftlichen Arbeitsmaschinen und Fahrten im Ortsgebiet an den letzten beiden Samstagen 

vor dem 24. Dezember. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für die Beförderung von Groß.vieh 

auf Autobahnen. 

(4) Zur Verhinderung von Übertretungen der in Abs. 1 ,  2 und 6 angeführten Verbote sowie 

einer Verordnung nach Abs. 5 ist, falls erforderl ich , ein für eine Fahrt mit dem betreffenden 

Fahrzeug nötiges Dokument abzunehmen oder eine der im § 5b angeführten Zwan�lsrn a ß­

nahmen anzuwenden . Die getrOffene Maßnahme ist mit Ablauf der im Abs. 1 oder 6 oder der 

in einer Verordnung nach Abs. 5 angeführten Zeit aufzuheben. 
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(5) . . . ( 1 0) 

Verkehrs verbote, Verkehrserleichterungen und Hinweise 

§ 43. ( 1 )  . 

( 1 a) Sofern es sich nicht um Arbeitsfahrten im Sinne des § 27 Abs. 1 handelt, hat die Behörde 

zur Durchführung von Arbeiten auf oder neben einer Straße, die zwar vorhersehbar sind und 

entsprechend geplant werden können, bei denen aber die für die Arbeitsdurchflihrung er­

forderlichen Verkehrsregelungen örtlich und/oder zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, 

durch Verordnung die aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs 

oder zur Sicherheit der mit den Arbeiten beschäftigten Personen erforderlichen Verkehrs­

beschränkungen, Verkehrsverbote und/oder Verkehrsgebote zu erlassen. In diesen Fällen sind 

die Organe des Bauführers ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen 

und zeit l ichen Umfang der von der Behörde verordneten Verkehrsmaßnahmen durch die 

Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung 

zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfang von der Behörde bestimmt worden 

wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) ist von den 

Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten. 

(2) . . ' ( 1 1 )  

Vorbereitende Verkehrsmaßnamen 

§ 44b. ( 1 )  Im Falle der Unaufschiebbarkeit dürfen die Organe der Straßenaufsicht, des Stra­

ßenerhalters, der Feuerwehr oder des Gebrechendienstes öffentlicher Versorgungs- oder 

Entsorgungsunternehmen (z.B .  Gasgebrechendienste) nach Erfordernis eine besondere 

Verkehrsregelung durch Anweisungen an die Straßenbenützer oder durch Anbringung von 

- 9 -

Abs. 5 bis 1 0  unverändert 

Verkehrsverbote, Verkehrserleichterungen und Hinweise 

§ 43. ( 1 )  unverändert 

( 1  a) Die Behörde hat zur Durchführung von Arbeiten auf oder neben einer Straße, die ;z:war 

vorhersehbar sind und entsprechend geplant werden können, bei denen aber die fülr d ie 

Arbeitsdurchführung erforderlichen Verkehrsregelungen örtlich und/oder zeitlich nicht genau 

vorherbestimmbar sind, durch Verordnung die aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit oder 

Flüssigkeit des Verkehrs oder zur Sicherheit der mit den Arbeiten beschäftigten Personen 

erforderlichen Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverbote und/oder Verkehrsgebote zu 

erlassen. In diesen Fällen sind die Organe des Bauführers ermächtigt, nach Maßgabe der 

Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde verordneten 

Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Straßen­

verkehrszeichen mit der Wirkung zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfangl von 

der Behörde bestimmt worden wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbrinnung 

(Sichtbarmachung) ist von den Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 PIVG) 

festzuhalten. 

(1 b)  Zur Durchführung von Arbeiten kürzerer Dauer auf oder neben einer Straße dürfen die 

Organe der Straßenaufsicht oder des Straßenerhalters eine der in Abs. 1 l it .  b Z 1 und 2 

bezeichneten Maßnahmen durch Anbringung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen 

oder Bodenmarkierungen mit der Wirkung treffen,  als ob die Maßnahme von der Behörde 

getroffen worden wäre. § 44b Abs. 2 bis 4 ist anzuwenden. 

Abs. 2 bis 1 1  unverändert 

Vorbereitende Verkehrsmaßnamen 

§ 44b. ( 1 )  Im Falle der Unaufschiebbarkeit dürfen die Organe der Straßenaufsichl, des Stra­

ßenerhalters, der Feuerwehr, des Bundesheeres oder des Gebrechendienstes öffentlicher 

Versorgungs- oder Entsorgungsunternehmen (z. B.  Gasgebrechendienste) nach Erfordl3rnis 

eine besondere Verkehrsregelung durch Anweisungen an die Straßenbenützer oder durch 
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Verkehrsampeln oder Signalscheiben veranlassen oder eine der in § 43 Abs. 1 l it .  b Z 1 und 2 

bezeichneten Maßnahmen durch Anbringung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen 

oder Bodenmarkierungen mit der Wirkung treffen, als ob die Veranlassung oder Maßnahme 

von der Behörde getroffen worden wäre. Dies gilt insbesondere, 

a )  wenn e in  Elementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen 

Erfahrungen oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten ist, 

b) bei unvorhersehbar aufgetretenen Straßen- oder Baugebrechen u dgl . 

c) bei unvorhersehbar eingetretenen Ereignissen, wie zum Beispiel Brände, Unfäl le,  Ord­

nungsstörungen u. dgl . ,  die besondere Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschränkungen 

oder eine besondere Verkehrsregelung (zum Beispiel Einbahnverkehr, abwechselnder 

Gegenverkehr, Umleitungen u. dg l . )  erfordern . 

(2) . . .  (4) 

Ausnahmen in Einzelfällen 

§ 45. ( 1 )  . . . (2) 

(2a) Die Behörde hat Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten (§ 42 

Abs. 6 und § 43 Abs. 2 lit. a)  nur für Fahrten zu bewi l l igen, die ausschließlich der Beförderung 

von Milch, Schlacht- und Stechvieh, leicht verderblichen Lebensmitteln, von periodischen 

Druckwerken ,  unaufschiebbaren Reparaturen an Kühlanlagen oder dem Einsatz von Fahr­

zeugen des Straßenerhalters zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs dienen. In allen 

anderen Fällen ist eine . Ausnahmebewil l igung nur zu erteilen, wenn daran ein erhebliches 

öffentliches Interesse besteht. Der Antragsteller hat in beiden Fällen glaubhaft zu machen, daß 

die Fahrt weder durch organisatorische Maßnahmen noch durch die Wahl eines anderen 

Verkehrsmittels vermieden werden kann. 

(2b) . . .  (5) 

- 1 0  -

Anbringung von Verkehrsampeln oder Signal scheiben veranlassen oder eine der in § 43 Abs. 

1 l it. b Z 1 und 2 bezeichneten Maßnahmen durch Anbringung der entsprechenden Straßen­

verkehrszeichen oder Bodenmarkierungen mit der Wirkung treffen,  als ob die Veranlassung 

oder Maßnahme von der Behörde getroffen worden wäre. Dies gi lt insbesondere, 

a) wenn ein Elementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen 

Erfahrungen oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit :w 

erwarten ist, 

b) 

c) 

bei unvorhersehbar aufgetretenen Straßen- oder Baugebrechen u .  dgl . ,  

bei unvorhersehbar eingetretenen Ereignissen, wie zum Beispiel Brände, U nfäl!e, 

Ordnungsstörungen u. dgl . ,  die besondere Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschränkun­

gen oder eine besondere Verkehrsregelung (zum Beispiel Einbahnverkehr, abwechseln­

der Gegenverkehr, Umleitungen u. dgl . )  erfordern. 

Abs. 2 bis 4 unverändert 

Ausnahmen in Einzelfällen 

§ 45. ( 1 )  und (2) unverändert 

(2a) Die Behörde hat Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten (§ 42 

Abs. 6 und § 43 Abs. 2 lit. a) nur für Fahrten zu bewi l l igen , die ausschließlich der Beförderung 

von Milch, Schlacht- und Stechvieh, leicht verderblichen Lebensmitteln ,  deren Haltbarkeit mit 

wenigen Tagen begrenzt ist, von periodischen Druckwerken, LlI1aufschiebbaren Reparaturen 

an Kühlanlagen oder dem Einsatz von Fahrzeugen des Straßenerhalters zur Aufrechterha ltung 

des Straßenverkehrs dienen. I n  al len anderen Fällen ist eine Ausnahmebewil l igung nur :w 

ertei len,  wenn daran ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Der Antragsteller hat in  

bei den Fällen glaubhaft zu machen, daß d ie Fahrt weder durch organisatorische Maßnahmen 

noch durch die Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden werden kann. 

Abs. 2b bis 5 unverändert 
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§ 46. ( 1 )  . . . (3) 

(4) Auf per Autobahn ist verboten :  

Autobahnen 

a) eine Richtungsfahrbahn entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung zu befahren, sofern 

b) umzukehren,  ausgenommen im Bereich eines Grenzüberganges auf Anordnung von 

öffentlichen Organen, 

c) Betriebumkehren zu befahren, ausgenommen mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der 

Straßenaufsicht oder des Pannendienstes, 

d) den Pannenstreifen zu befahren ,  ausgenommen mit Fahrzeugen des Straßendienstes, 

der Straßenaufsicht oder des Pannendienstes und sofern sich nicht aus Straßenver­

kehrszeichen oder Bodenmarkierungen etwas anderes ergibt 

e) außerhalb der durch Hinweiszeichen gekennzeichneten Stellen zu halten oder zu parken , 

f) rückwärts zu fahren; dieses Verbot gilt jedoch nicht, wenn mit einem Fahrzeug des 

Straßendienstes bei Arbeitsfahrten zurückgefahren werden muß 

(5) . . .  

Anbringung der Straßenverkehrszeichen 

§ 48. ( 1 )  . . .  (2) 

(3) Bei Arbeitsfahrten gemäß § 27 Abs. 1 können Straßenverkehrszeichen an Fahrzeugen des 

Straßendienstes angebracht werden .  Solcherart angebrachte Straßenverkehrszeichen gelten 

nur für den Bereich der Arbeitstätigkeit; das Ende einer Beschränkung ist daher in diesem 

Falle nicht anzuzeigen. Beim Anbringen von Straßenverkehrszeichen an Fahrzeugen des 

Straßendienstes finden auch die Bestimmungen des Abs. 2 über das beiderseitige Anbringen 

von Gefahrenzeichen und Vorschriftszeichen auf Autobahnen und des § 52 Z 4a und 4c über 

das beiderseitige Anbringen der dort angefLihrten Zeichen keine Anwendung. 

(4) .. (6) 

- 1 1  -

Autobahnen 

§ 46. ( 1 )  bis (3) unverändert 

(4) Auf der Autobahn ist verboten: 

a) eine Richtungsfahrbahn entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung zu befahren,  sofern 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

umzukehren, ausgenommen im Bereich eines Grenzübergangs auf Anordnung von 

öffentlichen Organen, 

Betriebsumkehren zu befahren. ausgenommen mit Fahrzeugen des Straßendienstes ,  

der  Straßenaufsicht oder des Pannendienstes, 

den Pannenstreifen zu befahren, ausgenommen mit Fahrzeugen des Straßendienstes, 

der Straßenaufsicht oder des Pannendienstes und sofern sich nicht aus Straßenver­

kehrszeichen oder Bodenmarkierungen etwas anderes ergibt, 

außerhalb der durch Hinweiszeichen gekennzeichneten Stellen zu halten oder zu 

parken, 

rückwärts zu fahren; dieses Verbot gilt jedoch nicht, wenn mit einem Fahrzeug dies 

Straßendienstes bei Arbeitsfahrten oder kurzfristigen Arbeiten zurückgefahren werden 

muß. 

Abs. 5 unverändert 

Anbringung der Straßenverkehrszeichen 

§ 48. ( 1 )  bis (2) unverändert 

(3)  Bei Arbeitsfahrten können Straßenverkehrszeichen ,  ausgenommen solche gemi:iß 

§ 52 lit a Z 4a, 4c und 1 0a,  an Fahrzeugen des Straßendienstes angebracht werden . Solcher­

art angebrachte Straßenverkehrszeichen gelten nur für den Bereich der Arbeitstätigkeit. l3enm 

Anbringen von Straßenverkehrszeichen an Fahrzeugen des Straßendienstes finden aucl1 die 

Bestimmungen des Abs. 2 über das beiderseitige Anbringen von GefahrenzeichEm und 

Vorschriftszeichen auf Autobahnen keine Anwendung. 

Abs. 4 bis 6 unverändert 
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Die Vorschriflszeichen 

§ 52. Die Vorschriftszeichen sind 

a)  Verbots- oder Beschränkungszeichen, 

b) Gebotszeichen oder 

c) Vorrangzeichen. 

a) Verbots- oder Beschränkungszeichen 

1 .  1 4. 

b) Gebotszeichen 

1 5  . . ' 

16 .  22a. 

c) Vorrangzeichen 

23 . . . .  25b. 

- 12 -

Die Vorschriflszeichen 

§ 52. Die Vorschriftszeichen sind 

a) Verbots- oder Beschränkungszeichen, 

b) Gebotszeichen oder 

c) Vorrangzeichen. 

a) Verbots- oder Beschränkungszeichen 

1 .  bis 14 .  unverändert 

1 5a .  FAHRTRICHTUNG IM KREISVERKEHR 

Dieses Zeichen zeigt an, daß Lenker von Fahrzeugen beim Fahren im Kreisverkehr (§ 2 Z 3.c) 

nur in der durch die Pfeile angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen .  Das Zeichen ist auf jeder 

Straße, die in den Kreisverkehr einmündet, vor der Einmündung oder im Kreisverkehr an der 

der Einmündung jeweils gegenüberliegenden Stelle anzubringen. 

16. bis 22a . unverändert 

c) Vorrangzeichen 

23. bis 25b. unverändert 
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Die Hinweiszeichen 

§ 53. ( 1 )  Die Hinweiszeichen weisen auf verkehrswichtige Umstände h in .  Hinweiszeichen sind 

die folgenden Zeichen:  

1 a .  4 .  

5 .  25. 

(2) . 

§ 54 . ( 1 )  . . .  (4) 

Zusalztafeln 

(5)- Die nachstehenden Zusatztafeln bedeuten: 

a)  _ _  g) 

h) [Abbildung nicht darstellbar] 

Eine solche Zusatzlafel unter dem Zeichen Halten und Parken verboten zeigt an ,  daß das 

Halte- und Parkverbot nicht für Fahrzeuge gilt ,  die nach der Bestimmung des § 2gb Abs. 3 

gekennzeichnet sind. 

i) . . _ j)  

- 1 3 -

Die Hinweiszeichen 

§ 53. ( 1 )  Die Hinweiszeichen weisen auf verkehrswichtige Umstände hin .  Hinweiszeichen sind 

die folgenden Zeichen: 

1 a .  bis 4.  unverändert 

4a. VERKEHRSFUNK 

die Verkehrinformationen durchgeben Es entspricht dem Zeichen gemäß Z 4 mit 

der Maßgabe, daß in dem weißen Feld der Name der Radiostation und aM;telie 

der Entfernungsangabe der jeweilige örtliche Frequenzbereich anzugeben i st .  

Außerhalb des Ortsgebietes darf dieses Zeichen auf derselben Straße - abgese­

hen vom Fall einer Frequenzänderung - innerhalb einer Entfernung von 50 km n ur 

einmal in der gleichen Fahrtrichtung, auf Autobahnen jedoch nur nach der Ein­

mündung einer Auffahrt, angebracht werden. 

5 .  bis 25.  unverändert 

Abs. 2 unverändert 

Zusatztafeln 

§ 54. ( 1 )  bis (4) unverändert 

(5) Die nachstehenden Zusatztafeln bedeuten: 

a) bis g) unverändert 

h) [Abbildung nicht darstellbar] 

Eine solche Zusatztafel unter dem Zeichen Halten und Parken verboten zeigt an ,  daß d;3s 

Halte- und Parkverbot nicht für Fahrzeuge gilt, die nach der Bestimmung des § 2gb Abs. 4 

gekennzeichnet sind. 

i) bis j )  unverändert 
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Bodenmarkierungen auf der Straße 

§ 55. ( 1 )  . . .  (5) 

(6) Bodenmarkierungen sind in weißer Farbe auszuführen; Zickzacklinien sind jedoch in gelber, 

Kurzparkzonen in blauer Farbe auszuführen. Wenn es erforderlich ist, eine durch Bodenmar­

kierungen zum Ausdruck gebrachte Verkehrsregelung vorübergehend durch eine andere 

Regelung zu ersetzen, sind die dafür notwendigen Bodenmarkierungen in einer anderen Farbe 

auszuführen. 

(7) Bodenmarkierungen können dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik ent­

sprechend durch Bemalen oder Bespritzen der Fahrbahn ,  durch Aufbringen von Belägen, 

durch den Einbau von Kunst- oder Natursteinen oder von Formstücken, durch Aufbringen oder 

Einsetzen von Straßennägeln oder Fahrstreifenbegrenzern u. dgl. dargestellt werden. 

Benützung von Fahrrädern 

§ 65. ( 1 )  Der Lenker eines Fahrrades (Radfahrer) muß mindestens zwölf Jahre alt sein. Kinder 

unter zwölf Jahren dürfen ein Fahrrad nur unter Aufsicht einer Person, die das 1 6. Lebensjahr 

vollendet hat, oder mit behördlicher Bewilligung lenken. ' 

(2) . . 

(3) Radfahrer, die auf dem Fahrrad Personen mitführen, müssen das 16 .  Lebensjahr vollendet 

haben. Ist die mitgeführte Person noch nicht 8 Jahre alt, so muß für sie ein eigener, der Größe 

des Kindes entsprechender Sitz vorhanden sein ;  ist sie mehr als 8 Jahre alt, so darf nur ein 

Fahrrad besonderer Bauart (§ 66 Abs. 6) verwendet werden. Für das Mitführen von mehr als 

einer Person a uf einem Fahrrad ist eine Bewil l igung der Behörde erforderlich, die zu erteilen 

ist, wenn unter Bedachtnahme 'auf die besondere Bauart und Beschaffenheit des Fahrrades (§ 

66 Abs. 6) die Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist Die Bewill igung kann unter Berücksichti­

gung der Verkehrssicherheit bedingt, befristet oder mit Auflagen erteilt werden. 

- 14 -

Bodenmarkierungen auf der Straße 

§ 55 .  ( 1 )  bis (5) unverändert 

(6) Bodenmarkierungen, ausgenommen die Darstellung von Verkehrszeichen, sind in weiß.er 

Farbe auszuführen; Zickzacklinien sind jedoch in gelber, Kurzparkzonen in blauer F arbe 

auszuführen. Wenn es erforderlich ist, eine durch Bodenmarkierungen zum Ausdruck gebrach­

te Verkehrsregelung vorübergehend durch eine andere Regelung zu ersetzen, sind die dafür 

notwendigen Bodenmarkierungen in einer anderen Farbe auszuführen. 

(7) Bodenmarkierungen können dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik ent­

sprechend durch Beschichten der Fahrbahn, durch Aufbringen von Belägen, durch den Einbau 

von Kunst- oder Natursteinen oder von Formstücken, durch Aufbringen von Fahrstreifen­

begrenzern u. dgL dargestellt werden. 

Benützung von Fahrrädern 

§ 65. ( 1 )  Der Lenker eines Fahrrades (Radfahrer) muß mindestens zwölf Jahre alt sein; we r ein 

Fahrrad schiebt, gilt nicht als Radfahrer. Kinder unter zwölf Jahren dürfen ein Fahrrad n ur 

unter Aufsicht einer Person, die das 1 6 .  Lebensjahr vollendet hat, oder mit behörd l icher  

Bewilligung lenken. 

Abs. 2 unverändert 

(3) Radfahrer, die auf dem Fahrrad Personen mitführen, müssen das 1 6 .  Lebensjahr volle ndlet 

haben. Ist die mitgeführte Person noch nicht 8 Jahre alt, so muß für sie ein eigener, der G röl:!.e 

des Kindes entsprechender Sitz (§ 66 Abs. 2 Z 4) vorhanden sein; ist sie mehr als 8 Jahre Cilt, 

so darf nur ein Fahrrad besonderer Bauart (§ 66 Abs. 2 Z 2) verwendet werden. 
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Beschaffenheit und Ausrüstung des Fahrrades 

§ 66. ( 1 )  Das Fahrrad muß der Größe des Benützers entsprechen. 

uriae Fahrrad muß - sofern sich aus A 

stet sein 

1 .  mit zwei voneinander unabhängigen, sicher wirkenden Bremsvorrichtungen, 

2 .  mit einer helltönenden Glocke zum Abgeben von Warnungszeichen, 

3 .  mit  einer helleuchtenden mit dem Fahrrad fest verbundenen Lampe mit weißem oder 

gelblichem nicht blendenem Licht, das die Fahrbahn mindestens 1 5  m, jedoch nicht mehr 

als 20 m weit nach vorne ausreichend beleuchtet, 

4. mit einem roten Rücklicht, dessen Wirksamkeit vom Fahrer während der Fahrt überwacht 

werden kann , ohne daß dieser in der sicheren Führung des Fahrrades beeinträchtigt ist, 

5. mit  einem roten Rückstrahler mit einer Lichteintrittsfläche von mindestens 20 cm' , der 

n icht höher als 60 cm über der Fahrbahn angebracht sein darf und bei Dunkelheit und 

klarem Wetter im Lichte eines Scheinwerfers auf 1 50 m sichtbar ist; der Rückstrahler darf 

mit dem Rücklicht (Z 4) verbunden sein ,  

6. mit gelben Rückstrahlern an den Pedalen , 

7 .  mit  Reifen oder Felgen, deren Seitenwände ringförmig zusammenhängend weiß oder 

gelb rückstrahlend sind, oder an jedem Rad mit mindestens zwei nach beiden Seiten 

wirksamen gelben Rückstrahlern mit einer Lichteintrittsfläche von mindestens 20 cm' . 

(2a) Bei Rennfahrrädern, die nur bei Tageslicht und guter Sicht verwendet werden ,  kann die im 

Abs. 2 Z 2 bis 7 genannte Ausrüstung entfal len. Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr hat unter Beda�htriahme auf denjeweiligen Stand der Technik mit Verordnung die 

technischen Merkmale zu bestimmen, denenzufolge ein Fahrrad als Rennfahrrad gi lt .  

(3) Die Beleuchtungseinrichtungen und Rückstrahler müssen in einem solchen Zustand 

gehalten werden, daß sie voll wirksam sind. 

(4) Für einspurige Fahrräder, die einen Anhänger mitführen, gelten außer den Vorschriften des 

Abs. 1 noch folgende Bestimmungen: 

1 .  eine der Bremsen (Abs. 2 Z 1 )  muß feststellbar sein ,  

- 15 -

Beschaffenheit und Ausrüstung des Fahrrades 

§ 66. ( 1 )  Das Fahrrad muß der Größe des Benützers entsprechen. Die Beleuchtungsein­

richtungen und Rückstrahler müssen in einem solchen Zustand gehalten werden, daß sie voll 

wirksam sind. 

Verkehrssicherheit und den Stand der Technik durch Verordnung festzulegen: 

1 .  die Beschaffenheit und Ausrüstung von einspurigen Fahrrädern; 

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

die technischen Anforderungen, denen e in  Fahrrad, welches für das Mitführen von mehr 

als einer Person bestimmt ist, hinsichtlich Bauart und Beschaffenheit genügen muß; 

die Beschaffenheit und Ausrüstung von Fahrradanhängern und mehrspurigen Fahr­

rädern; hierbei ist insbesondere auch festzulegen, unter welchen Voraussetzungen die 

Beförderung von Personen mit diesen Fahrzeugen zulässig ist; 

die Beschaffenheit, Ausrüstung und Anbringung von Sitzen, die für mitfahrende Kinder 

bestimmt sind; 

das Ladegewicht, das bei der Beförderung von Lasten mit mehrspurigen Fahrrädern 

oder mit Fahrradanhängern n icht überschritten werden darf. 

(3) Bei Rennfahrrädern, die nur bei Tageslicht und guter Sicht verwendet werden, kann die in 

der Verordnung gemäß Abs. 2 Z 1 festgelegte Ausrüstung entfal len; sie müssen jedoch über 

zwei voneinander unabhängige, sicher wirkende Bremsvorrichtungen verfügen . Der Bunde·s­

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf den jeweil igen 

Stand der Technik mit Verordnung die technischen Merkmale zu bestimmen, denen zufolge ein 

Fahrrad als Rennfahrrad gilt . 

(4) Unzulässig ist: 

die Benutzung von ein- und mehrspurigen Fahrrädern und Fahrradanhängern, die nicht 

den Verordnungen gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 entsprechen; 
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2.  der Tretmechanismus muß so übersetzt se in ,  daß der Lenker das Fahrrad sicher beherr­

schen kann. 

(5) Der für ein mitfahrendes Kind bestimmte Sitz muß der Größe des Kindes entsprechen und 

mit dem Fahrrad fest und sicher verbunden sein. Er muß so angebracht und beschaffen sein, 

daß der Radfahrer durch das Kind nicht in seiner Sicht, Aufmerksamkeit oder Bewegungs­

freiheit behindert oder in  seiner Sicherheit gefährdet werden kann. Der Sitz muß weiters so 

beschaffen sein, daß das Kind in seiner Sicherheit nicht gefährdet ist und durch geeignete 

Einrichtungen, insbesondere einen Speichenschutz, vor Verletzungen geschützt wird. 

(6) Einspurige Fahrräder zum Mitführen von Personen,  die mehr als acht Jahre alt sind, 

müssen für jede Person einen eigenen Sitz, eine eigene Haltevorrichtung und eigene Tretkur­

beln haben. 

Fahrradanhänger und mehrspurige Fahrräder' 

§. 67.  ( 1 )  Fahrradanhänger dürfen nur einachsig sein, sie müssen mit dem Fahrrad gelenkig 

und betriebssicher verbunden und vome mit zwei weißen und hinten mit zwei roten Rückstrah­

lern ausgestattet sein, welche die Breite des Anhängers erkennen lassen. Wird durch den 

Anhänger oder durch die Ladung das Rücklicht des Fahrrades (§ 66 Abs. 2 Z 4) verdeckt, so 

ist am Anhänger ein entsprechendes Rücklicht anzubringen. 

(2) Die Bestimmungen über die Beschaffenheit und Ausrüstung von einspurigen Fahrrädern 

und von Fahrradanhängern gelten für mehrspurige Fahrräder mit der Maßgabe, daß bei diesen 

zwei Lampen (§ 66 Abs. 2' Z 3) in  gleicher Höhe so angebracht sein müssen, daß sie die 

seitliche Begrenzung des Fahrrades erkennen lassen. 

(3) Das Ladegewicht darf bei der Beförderung von Lasten mit mehrspurigen Fahrrädern 1 00 

kg, mit Fahrradanhängem 50 kg nicht überschreiten. Zur Beförderung von schwereren Lasten 

und zur Beförderung von Personen auf Fahrradanhängern und mit mehrspurigen Fahrrädern 

i st eine Bewill igung der Behörde erforderlich , die dann zu erteilen ist, wenn unter Bedacht­

nahme auf die Beschaffenheit des Fahrrades und des Fahrradanhängers die Verkehrssicher­

heit nicht gefäh�det ist. Die Bewill igung kann unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit 

Bedingungen enthalten. 

- 1 6 -

2.  die Beförderung von mehr a ls  einer Person mi t  einem Fahrrad, das nicht der Verordnung 

gemäß Abs. 2 Z 2 entspricht; 

3. die Beförderung von Kindern in Sitzen, die nicht der Verordnung gemäß Abs. 2 Z 4 

entsprechen; 

4. die Überschreitung des gemäß Abs . 2 Z 5 zulässigen Ladegewichts. 

§ 67 entfällt 
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Verhalten der Radfahrer 

§ 68. ( 1 )  Auf Straßen mit einer Radfahranlage ist mit einspurigen Fahrrädern ohne Anhänger 

die RadfClhranlage zu benützen. M it Fahrrädern mit einem Anhänger, der ausschließl ich zur 

Personenbeförderung bestimmt ist , kann die Radfahranlage benützt werden. Mit Fahrrädern 

mit einem Anhänaer, der nicht für die Personenbeförderuna bestimmt ist. und mit mehr-

spurigen Fahrrädern ist die für den übrigen Verkehr bestimmte Fahrbahn zu benützen. Auf 

Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren in der Längsrichtung verboten ;  das Schieben 

eines Fahrrades ist erlaubt. Auf Geh- und Radwegen haben sich Radfahrer so zu verhalten ,  

daß Fußgänger nicht gefährdet werden. 

(2) . . .  (5) 

Motorfahrräder 

§ 69. ( 1 )  . . . (2) 

Fußgängerzone 

§ 76a. ( 1 )  . . .  (4) 

(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 dürfen Fußgängerzonen 

a) mit  Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr sowie gegebenenfallsmit 

Schienenfahrzeugen und Omnibussen des Kraftfahrl inienverkehrs, 

b) mit den zur Durchführung einer unaufschiebbaren Reparatur eines unvorhersehbar 

aufgetretenen Gebrechens notwendigen Fahrzeugen und 

c) mit Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des 

Dienstes 

befahren werden. 

- 1 7 -

Verhalten der Radfahrer 

§ 68. ( 1 ) Auf Straßen mit einer Radfahranlage ist mit einspurigen Fahrrädern ohne Anhä nger 

die Radfahranlage zu benützen, wenn das Befahren der Radfahranlage in  der vom Radfahrer 

beabsichtigten Fahrtrichtung gemäß § 8a erlaubt ist. Mit Fahrrädern mit einem Anhänger, der 

Mit Fahrrädern mit einern Anhänger, der nicht für die Personenbeförderung bestimmt ist, und 

mit mehrspurigen Fahrrädern ist die für den übrigen Verkehr bestimmte Fahrbahn zu benützen. 

Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren in der Längsrichtung verboten ;  das Schie­

ben eines Fahrrades ist erlaubt. Auf Geh- und Radwegen haben sich Radfahrer so zu verhal­

ten, daß Fußgänger nicht gefährdet werden. 

Abs. 2 bis 5 unverändert 

Motorfahrräder 

§ 69. ( 1 )  und (2) unverändert 

(3) Das Verbot des Abs. 2 lit . c gilt auch für Kleinmotorräder. 

Fußgängerzone 

§ 76a . ( 1 )  bis (4) unverändert 

(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 dürfen Fußgängerzonen 

a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr sowie gegebenenfalls m it 

Schienenfahrzeugen und Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs, 

b) 

c) 

d) 

mit den zur Durchführung einer unaufschiebbaren Reparatur eines unvorherse hbar 

aufgetretenen Gebrechens notwendigen Fahrzeugen, 

mit Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung 

des Dienstes und 

mit Krankentransportfahrzeugen, sofern der Ausgangs- oder Endpunkt des Kra n ken­

transports in  der Fußgängerzone l iegt, 

befahren werden. 
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(6) . . .  (7) 

Wohnstraße 

§ 76b. ( 1 )  Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Ver­

kehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, 

Widmung oder Beschaffenheit eines Gebäudes oder Gebietes erfordel1, durch Verordnung 

Straßen stellen oder Gebiete dauernd oder zeitweilig zu Wohnstraßen erklären.  I n  einer 

solchen Wohnstraße ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der Fahr- . 

radverkehr, das Befahren mit Fahrzeugen des Straßendienstes und der Mül labfuhr sowie das 

Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens. 

(2) . " (4) 

Werbungen und Ankündigungen außerhalb des Straßengrundes 

§ 84. ( 1 )  Werkstätten, wo Fahrzeuge repariert werden, und Tankstellen dürfen außerhalb von 

Ortsgebieten nur mit dem Hinweiszeichen Pannenhilfe (§ 53 Z 4) beziehungsweise Tankstelle 

(§  53 Z 6) angekündigt werden. Die Kosten für die Anbringung und Erhaltung dieser Zeichen 

sind vom Inhaber des Gewerbebetriebes zu tragen. 

(2) . . . (4) 

- 1 8 -

Abs. 6 und 7 unverändert 

Wohnstraße 

§ 76b. ( 1 )  Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Ver­

kehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, 

Widmung oder Beschaffenheit eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, durch Verordnung 

StraßensteIlen oder Gebiete dauemd oder zeitweilig zu Wohnstraßen erklären. I n  einer solchen 

Wohnstraße ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der Fahrradverl<ehr, 

das Befahren mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der Müllabfuhr, des öffentlichen Si­

cherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes sowie das Befahren zum 

Zwecke des Zu- und Abfahrens. 

Abs. 2 bis 4 unverändert 

(5) Für die Kundmachung einer Verordnung nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen des 

§ 44 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß am Anfang und am Ende einer Wohnstraße die betreffen­

den Hinweiszeichen (§ 53 Abs. 1 Z 9c bzw. 9d) anzubringen sind. 

Werbungen und Ankündigungen außerhalb des Straßengrundes 

§ 84. ( 1 )  Werkstätten, wo Fahrzeuge repariert werden ,  Radiostationen, die Verkehrsinformatio­

nen durchgeben, und Tankstellen dürfen außerhalb von Ortsgebieten nur mit den Hinweiszei­

chen Pannenhilfe (§  53 Abs. 1 Z 4), Verkehrsfunk (§ 53 Abs. 1 Z 4a) beziehungsweise Tank­

stelle (§ 53 Abs. 1 Z 6) angekündigt werden. Die Kosten für die Anbringung und Erhaltung 

dieser Zeichen sind von demjenigen zu tragen, der ihre Anbringung beantragt hat. 

Abs. 2 bis 4 unverändert 
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Spielen auf Straßen 

§ 88. ( 1 )  Auf der Fahrbahn sind Spiele jeder Art verboten; dies gilt nicht für Wohnstraßen. 

Wenn es das öffentliche Interesse erfordert und keine erheblichen Interessen am unbehinder­

ten Straßenverkehr entgegenstehen, kann die Behörde durch Verordnung einzelne Fahr­

bahnen oder Fahrbahnabschnitle entweder dauernd oder für bestimmte Zeiten von diesem 

Rol lschuhen, fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln nur 

befahren werden, wenn sie keine oder nur eine geringe Neigung aufweist. 

( 1 a) . . .  

( 2 )  Spiele auf Gehsteigen oder Gehwegen und deren Befahren mit Rollschuhen, fahrzeug­

ähnlichem Kinderspielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln sind verboten, wenn hiedurch der 

Verkehr auf der Fahrbahn oder Fußgänger gefährdet oder behindert werden .  Kinder müssen , 

wenn sie Gehsteige oder Gehwege mit den genannten Geräten befahren, überdies von 

Erwachsenen beaufsichtigt werden. 

(3) . . .  
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Spielen auf Straßen 

§ 88. ( 1 )  Auf der Fahrbahn sind Spiele jeder Art verboten; dies gilt nicht für Wohnstraße n.  

Wenn es das öffentliche Interesse erfordert und keine erheblichen Interessen am unbehinder­

ten Straßenverkehr entgegenstehen, kann die Behörde durch Verordnung einzelne Fatlr­

bahnen oder Fahrbahnabschnitle entweder dauernd oder für bestimmte Zeiten von die sem 

fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug und ähnl ichen Bewegungsmitteln nur befahren werden ,  

wenn sie keine oder nur  eine geringe Neigung aufweist. 

Abs. 1 a unverändert 

(2) Spiele auf Gehsteigen oder Gehwegen und deren Befahren mit fahrzeugähnlichem Kinder­

spielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln sind verboten, wenn hiedurch der Verkehr auf der 

Fahrbahn oder Fußgänger gefährdet oder behindert werden . Kinder müssen, wenn s ie Geh­

steige oder Gehwege mit den genannten Geräten befahren, überdies von ErwachSEmen 

beaufsichtigt werden. 

Abs. 3 unverändert 

Rollschuhfahren 

§ 88a. ( 1 )  Das Befahren der Fahrbahn mit Rollschuhen ist verboten; Rollschuhfahren ist jedoch 

erlaubt: 

1 .  auf Radfahranlagen , 

2 .  i n  Wohnstraßen, 

3 .  auf  Gehsteigen, Gehwegen, Schutzwegen und  in Fußgängerzonen, wenn hierdurch 

Fußgänger weder gefährdet noch behindert werden. 

(2) Bei der Benützung von Radfahranlagen gilt § 8a Abs. 2 auch für Rollschuhfahrer. Auf Geh­

und Radwegen haben sich Rol lschuhfahrer so zu verhalten, daß Fußgänger nicht gefährdet 

werden. Radfahrerüberfahrten und Schutzwege, wo der Verkehr nicht durch Arm- oder Lictlt­

zeichen geregeli wird, dürfen von Rollschuhfahrern nicht unmittelbar vor einem herannahen­

den Fahrzeug und für dessen Lenker überraschend befahren werden. Kinder dürfen a uf 
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Entfernung von Hindernissen 

§ 89a. ( 1 )  . . . (2) 

(2a) Eine Verkehrsbeeinträchtigung im Sinne des Abs. 2 ist insbesondere gegeben, 

a) . ,  c) 

d) wenn ein Fahrzeug, bei dem kein Ausweis im Sinne des § 29b Abs. 3 angebracht ist, auf 

einem gem § 43 Abs. 1 l it . d freigehaltenen Abstellplatz abgestellt ist oder wenn der 

Inhaber eines Ausweises nach § 29b Abs. 4 oder 5 am Zufahren zu einem solchen 

Abstellplatz gehindert ist, 

e) . . .  h) 

(3) . . .  (8) 

Pflichten der Anrainer 

§ 93, ( 1 )  Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer 

von unverbauten land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, daß 

die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem 

öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge 

befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von 

Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein 

Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern 

und zu bestreuen. Die gleiche Verpfl ichtung trifft die Eigentümer von Verkaufshütten .  

(2 )  . . . (6) 

Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde 

§ 94b. ( 1 )  Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, sofern der Akt der Vollziehung für den 

betreffenden politischen Bezirk wirksam werden soll und sich nicht die Zuständigkeit der 

- 20 -

Straßen mit öffentlichem Verkehr, außer in' Wohnstraßen, nur unter Aufsicht Erwachsener 

rollschuhfahren. 

Entfernung von Hindernissen 

§ 89a. ( 1 )  und (2) unverändert 

(2a) Eine Verkehrsbeeinträchtigung im Sinne des Abs. 2 ist insbesondere gegeben ,  

a)  b is  c )  unverändert 

d) wenn ein Fahrzeug, bei dem kein Ausweis im Sinne des § 29b Abs.  4 angebracht ist , aluf 

einem gem. § 43 Abs. 1 l it .  d freigehaltenen Abstellplatz abgestellt ist oder wenn der 

Inhaber eines Ausweises nach § 29b Abs. 1 oder 5 am Zufahren zu einem solchen 

Abstellplatz gehindert ist, 

e) bis h) unverändert 

Abs. 3 bis 8 unverändert 

Pflichten der Anrainer 

§ 93. ( 1 )  Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentl.imer 

von unverbauten land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu 

sorgen, daß die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorha nde­

nen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in itlrem 

Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bi s :22 

Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut :sind. 

Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden,  so ist der Straßenrand in der Breite von 1 rn ;zu 

säubern und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft die Eigentümer von Verkaufshütten. 

Abs. 2 bis 6 unverändert 

Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehorde 

§ 94b. (1 ) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, sofern der Akt der Vollziehung für di3n 

betreffenden politischen Bezirk wirksam werden soll und sich nicht die Zuständigkeit der 
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<3emeinde oder der Bundespolizeibehörde ergibt, die Bezirksverwaltungsbehörde 

a) . . .  g) 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ferner Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes für 

a) für die Ausstellung eines Gehbehindertenausweises nach § 2gb Abs. 4 und 

b) . 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

§ 94d. Sofem der Akt der Vollziehung nur für das Gebiet der betreffenden Gemeinde wirksam 

werden und sich auf Straßen ,  die nach den Rechtsvorschriften weder als Autobahnen, Auto­

straßen, Bundesstraßen oder Landesstraßen gelten noch diesen Straßen gleichzuhalten sind, 

beziehen soll, sind folgende Angelegenheiten von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich 

zu besorgen: 

L 3a.  

4.  d ie Erlassung von Verordnungen nach § 43,  mit denen Beschränkungen für das Halten und 

Parken,  e in Hupverbot oder Geschwindigkeitsbeschränkungen erlassen werden ,  

4 a  . . . .  20. 

- 21 -

Gemeinde oder der Bundespolizeibehörde ergibt, die Bezirksverwaltungsbehörde 

a) bis g) unverändert 

h) für die Feststellung von unfallverhütenden Maßnahmen gemäß § 96 Abs. 1 .  

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ferner Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes für 

a) für die Ausstellung eines Gehbehindertenausweises nach § 2gb Abs. 1 und 

b) unverändert 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

§ 94d. Sofem der Akt der Vollziehung nur für das Gebiet der betreffenden Gemeinde wirk.sam 

werden und sich auf Straßen, die nach den Rechtsvorschriften weder als Autobahnen, I\uto­

straßen. Bundesstraßen oder Landesstraßen gelten noch diesen Straßen gleichzuhalten sind, 

beziehen sol l ,  sind folgende Angelegenheiten von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich 

zu besorgen: 

1 .  bis 3a. unverändert 

4. die Erlassung von Verordnungen nach § 43, mit denen 

a) Beschränkungen für das Halten und Parken, 

b) ein Hupverbot. 

c) ein Benützungsverbot für Radfahranlagen durch Rollschuhfahrer oder 

d) Geschwindigkeitsbeschränkungen 

erlassen werden, 

4a.  bis 20. unverändert 
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Bundespol izeibehörden 

§ 95. ( 1 )  ." ( 1 a) 

(2) . .  (3) 

Organe der Straßenaufsicht 

§ 97. ( 1 )  . .  

( 1  a )  Im Bereich eines Grenzüberganges dürfen auch die mit der Grenzabfertigung betrauten 

Organe den Verkehr durch Arm- oder Lichtzeichen regeln .  Das gleich'e gilt im Bereich einer 

MautsteIle für die mit der Mauteinhebung betrauten Organe des Straßenerhalters . 

(2) Sofern es sich nicht um Organe der Bundesgendarmerie, der Bundes- oder einer Ge­

meindesicherheitswache handelt, sind die Organe der Straßenaufsicht von der Behörde auf 

ihre Dienstpflichten zu vereidigen und mit einem Dienstabzeichen auszustatten. Organe der 

Straßenaufsicht, die im Dienst einer Bundespolizeibehörde oder einer Gemeindesicherheits­

wache stehen, sind von der Dienstbehörde a uf ihre Dienstpflichten zu vereidigen und mit 

einem Dienstabzeichen auszustatten. Fonm , Ausstattung und Tragweise des Dienstabzeichens 

sind unter Bedachtnahme auf seinen Zweck und seine Erkennbarkeit durch Verordnung des 

Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu bestimmen. 

(3) . . .  (4) 
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Bundespolizeibehörden 

§ 95. ( 1 )  und ( 1 a) unverändert 

( 1 b) Im örtlichen Wirkungsbereich der Bundespolizeidirektion Linz obliegen dieser die in Abs. 1 

l i t .  a bis h genannten Aufgaben, ausgenommen die Ausübung des Verwaltungsstrafrech\l:3s 

hinsichtlich Übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der �(urz­

parkzonen-Überwachungsverordnung. 

Abs. 2 und 3 unverändert 

Organe der Straßenaufsicht 

§ 97. ( 1 ) unverändert 

( 1 a) Als Organe der Straßenaufsicht gelten auch die Organe der Zollwache; sie haben an der 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes in Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgab'3n 

in dem in Abs. 1 bezeichneten Umfang mitzuwirken .  Im Bereich eines Grenzübergangs dürfen 

weiters auch sonstige, mit der Grenzabfertigung betraute Organe den Verkehr durch Arm- oder 

Lichtzeichen regeln; das gleiche gi lt im Bereich einer Mautsteile für die mit der Mauteinhebung 

betrauten Organe. 

(2) Organe der Straßen auf sicht, ausgenommen Organe der Bundesgendarmerie, der Bundes­

oder einer Gemeindesicherheitswache oder der Zollwache, sind auf ihre Dienstpflichten ;zu 

vereidigen und mit einem Dienstabzeichen auszustatten. Fonm, Ausstattung und Tragweise 

des Dienstabzeichens sind unter Bedachtnahme auf seinen Zweck und seine Erkennbalrk.eit 

durch Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu bestimme,n. 

Abs. 3 und 4 unverändert 
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.15) Die Organe der Straßenaufsicht s ind berechtigt, durch deutlich sichtbare Zeichen Fahr­

zeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkontrolle oder anderer den Fahrzeuglenker oder eine 

beförderte Person betreffenden Amtshandlungen zum Anhalten aufzufordern. Der Fahr­

zeuglenk�r hat der Aufforderung Folge zu leisten. Bei solchen Amtshandlungen sind die 

Organe der Straßenaufsicht auch berechtigt, die aus Gründen der Verkehrssicherheit al lenfalls 

nen und durch Straßenverkehrszeichen kundzumachen sowie eine al lenfalls notwendige 

Regelung mit Lichtzeichen vorzunehmen. Für die Anwendung dieser Maßnahme gelten die 

Bestimmungen des § 44b Abs. 2 bis 4 sinngemäß. 

(6) . . .  

Strafbestimmungen 

§ 99. ( 1 )  . . .  (6) 

Inkrafttreten und Aufhebung 

§ 1 03 .  ( 1 )  . . .  (2b) 

(3) . . .  
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(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, durch deutlich sichtbare oder hörbare 

Zeichen Fahrzeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkontrolle, zwecks anderer den Fahr­

zeuglenker oder eine beförderte Person betreffenden Amtshandlungen oder zwecks Durch­

führung von Verkehrserhebungen (wie Verkehrszählungen und dgl . )  zum Anhalten aufzufor­

dern. Der Fahrzeuglenker hat der Aufforderung Folge zu leisten . Bei solchen Amtshandlungen 

al lenfalls notwendigen Verkehrsbeschränkungen (z .B .  sogenannte Geschwindigkeitstrichter) 

anzuordnen und durch Straßenverkehrszeichen kundzumachen sowie eine allenfalls notwendi­

ge Regelung mit Lichtzeichen vorzunehmen. Für die Anwendung dieser Maßnahme gilt § 44b 

Abs. 2 bis 4. 

Abs. 6 unverändert 

Strafbestimmungen 

§ 99. ( 1 )  bis (6) unverändert 

(7) Wegen einer in Abs. 1 bis 5 genannten Verwaltungsübertretung ist auch strafbar, wer diese 

auf dem Gebiet einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebllet 

l iegt, begeht. Die Überwachung der Einhaltung straßenpolizeilicher Vorschriften zähllt zur 

Grerizabfertigung. 

Inkrafttreten und Aufhebung 

§ 1 03.  ( 1 )  bis (2b) unverändert 

(2c) Dieses Bundesgesetz, BGBI. Nr. _/1 99_, ausgenommen § 95 Abs. 1 b, tritt a m  

. _____ in Kraft. § 95 Abs. 1 b, in der Fassung BGBI. Nr. _/1 99_, tritt in den ein-

zelnen Ländern mit dem Inkrafttreten des ihm entsprechenden Landesgesetzes, frühes,tens 

jedoch mit in Kraft; die Zuständigkeit zur Ausübung des Verwaltungsstrafrech­

tes fCi r die bis zum Inkrafttreten des jeweils entsprechenden Landesgesetzes begangenen 

Übertretungen richtet sich nach den bisherigen Vorschriften.  

Abs, 3 unverändert 

43/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
64 von 65

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Übergangsbestimmungen 

§ 1 04.  ( 1 )  . . . (7) 
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Übergangsbestimmungen 

§ 1 04.  ( 1 )  bis (7) unverändert 

(8) Bis zum Inkrafllreten der Verordnungen gemäß § 66, in der Fassung BGBI. Nr. _/1 99'_, 

sind die §§ 65 Abs. 3, 66 lind 67, jeweils in der Fassung BGBI. Nr. 5 1 8/ 1 994, anstelle der 

§§ 65 Abs. 3, 66 und 67, in der Fassung BGBI. Nr. 1 1 99 , anzuwenden. 
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